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TV-TK 0251 (26) Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-
musschaden

1.

3.

Ohne Rucksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwai-
ger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3.) gelten
Schéaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss).

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religidser, ethnischer oder
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in
der Bevdlkerung oder Teilen der Bevélkerung zu verbreiten und
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss
zu nehmen.

Abweichend von Nr. 1. und nur im Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sachschaden, Kos-
ten und Ertragsausfallschaden durch Terrorakte nach weiterer
Mafgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wieder-
einschluss):

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander des
EWR, in denen fiir Terrorakte eine Poollésung oder eine L6-
sung uber eine staatliche Einrichtung angeboten wird. Das
sind zurzeit Belgien, Danemark, Frankreich, GroRbritannien,
Niederlande, Nordirland, Osterreich und Spanien.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch
nachstehende Schaden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschrankung der Nutzung von Sa-
chen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer
und/oder biologischer Substanzen).
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten am Versicherungsort oder von Dritten betriebs-
bedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfiihrung
von technischen Verfahren gelagert oder verwendet wer-
den (einschliel3lich betriebsbedingter Zwischenlagerung
oder Auslieferung).
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines dem versicherten Betrieb die-
nenden Gebaudes waren;

bb) Schaden durch den Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Alle Schaden, die aus ein und derselben Ursache innerhalb
von 72 Stunden anfallen, sind ein Versicherungsfall (Ereig-
nisdefinition).

d) Die Entschadigung ist fur Versicherungsfalle mit Sachscha-
den auf unbenannten Versicherungsorten auRerhalb der
Bundesrepublik Deutschland (z. B. AuRenversicherung, Neu
hinzukommende Betriebsgrundstiicke) — sofern nicht etwas
anders vereinbart ist — auf insgesamt 1 Mio. EUR begrenzt
(Entschadigungsgrenze unbenannte Versicherungsorte Aus-
land).

e) Die Entschadigung ist furr Versicherungsfalle mit Sachscha-
den auf benannten Versicherungsorten aufRerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschadigungsgrenze benannte Versicherungsorte
Ausland).

f) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
héchstentschadigung begrenzt. Alle Schaden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshdchstentschadigung.

g) Die Entschadigungsgrenzen nach d) und e) sowie die Jah-
reshdchstentschadigung nach f) gelten fiir den Schaden ein-
schlief3lich der versicherten Kosten.

h) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist gekundigt werden. Die Kiindigung wird einen Mo-
nat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung
durch den Versicherer kiindigen.

Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kin-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch
spatestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres,
wirksam wird.

TV-TK 0252 (26) Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-
musschaden bei Vertragen ohne die Gefahren Brand, Explosion,
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges

1.

Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwai-
ger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3.) gelten
Schaden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss).

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religidser, ethnischer oder
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in
der Bevdlkerung oder Teilen der Bevolkerung zu verbreiten und
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss
zu nehmen.

Abweichend von Nr. 1. und nur im Rahmen der Bestimmungen
dieses Vertrages gelten — soweit vereinbart — Sachschaden, Kos-
ten und Ertragsausfallschaden durch Terrorakte nach weiterer
Malgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wieder-
einschluss):

a) Der Sachschaden muss sich im Europaischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Lander des
EWR, in denen fiir Terrorakte eine Poollésung oder eine L6-
sung uber eine staatliche Einrichtung angeboten wird. Das
sind zurzeit Belgien, Danemark, Frankreich, Grof3britannien,
Niederlande, Nordirland, Osterreich und Spanien.

b) Ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch
nachstehende Schaden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen:

aa) Schaden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
durch Léschen oder Niederreiflen bei diesen Ereignis-
sen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemalen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat,
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Ex-
plosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dampfen beruhende, plétzlich verlaufende Kraf-
taulerung;

bb) Kontaminationsschaden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschrankung der Nutzung von Sa-
chen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer
und/oder biologischer Substanzen).
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten am Versicherungsort oder von Dritten betriebs-
bedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchfiihrung
von technischen Verfahren gelagert oder verwendet wer-
den (einschlieRlich betriebsbedingter Zwischenlagerung
oder Auslieferung).
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines dem versicherten Betrieb die-
nenden Gebaudes waren;

cc) Schaden durch den Ausfall von Versorgungsleistungen
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei
Fremdbezug.

c) Alle Schaden, die aus ein und derselben Ursache innerhalb
von 72 Stunden anfallen, sind ein Versicherungsfall (Ereig-
nisdefinition).

d) Die Entschadigung ist fiir Versicherungsfalle mit Sachscha-
den auf unbenannten Versicherungsorten aulRerhalb der
Bundesrepublik Deutschland (z. B. AuRenversicherung, Neu
hinzukommende Betriebsgrundstiicke) — sofern nicht etwas
anders vereinbart ist — auf insgesamt 1 Mio. EUR begrenzt
(Entschadigungsgrenze unbenannte Versicherungsorte Aus-
land).

e) Die Entschadigung ist fur Versicherungsfalle mit Sachscha-
den auf benannten Versicherungsorten auRerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschadigungsgrenze benannte Versicherungsorte
Ausland).

f) Die Entschadigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
héchstentschadigung begrenzt. Alle Schaden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die
Jahreshdchstentschadigung.

g) Die Entschadigungsgrenzen nach d) und e) sowie die Jah-
reshochstentschadigung nach f) gelten fir den Schaden ein-
schlieBlich der versicherten Kosten.

h) Der Wiedereinschluss von Terrorschaden kann vom
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Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Ein-
haltung einer Frist gekiindigt werden. Die Kiindigung wird ei-
nen Monat nach Zugang wirksam.

Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kiindigung
durch den Versicherer kindigen.

Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kin-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch
spatestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres,
wirksam wird.

TV-TK 0254 (26) Ausschluss von Terrorismusschaden

Ohne Ruicksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger
abweichender Bestimmungen gelten Schaden durch Terrorakte
sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten
ausgeschlossen (Ausschluss).

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiéser, ethnischer
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in
der Bevolkerung oder Teilen der Bevolkerung zu verbreiten und
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu
nehmen.

TV-TK 0850 Mitversicherung und Prozessfiihrung

1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise ge-
meinschaftlich ibernommen, dass jeder von ihnen aus der Versi-
cherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet
ist, liegt eine Mitversicherung vor.

Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss

der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner

und nur fiir den von ihnen gezeichneten Anteil.

Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer be-

stehen rechtlich selbstandige Versicherungsvertrage.

2. Derim Verteilerplan genannte fiihrende Versicherer ist bezlglich
dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevoll-
machtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen
und Willenserklarungen entgegenzunehmen.

Diese Anzeigen und Willenserklarungen gelten den beteiligten

Versicherern als zugegangen, wenn sie dem flihrenden Versiche-

rer zugegangen sind.
3. Die vom fiilhrenden Versicherer bezliglich dieser Versicherung
abgegebenen Willenserklarungen oder mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind fiir die beteiligten Versi-
cherer rechtsverbindlich.
Der fuihrende Versicherer ist nicht berechtigt
a) zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schaden, Sa-
chen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versicherung-
sorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unterneh-
men;
b) zur Erhéhung von Versicherungssummen oder Entschadi-
gungsgrenzen;
c) zur Kiindigung, zur Anderung der Kiindigungsbestimmungen
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist
aa) die Verkiirzung von Fristen zur Kiindigung zum Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres;

bb) die Klindigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit
nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhéhung
nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen;

cc) die Verlangerung der Versicherungsdauer, die aufgrund
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung ge-
wahrt wird.

d) zur Veranderung von Selbstbehalten oder Beitragen;

4. Bei Schaden, die voraussichtlich 500.000,- EUR ubersteigen
oder fir die beteiligten Versicherer von grundsétzlicher Bedeu-
tung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine
Abstimmung tber die Schadenabwicklung herbeizufiihren.

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen fiir die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfallen aus diesem
Vertrag seine Anspruche nur gegen den fuhrenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den fuhren-
den Versicherer rechtskraftig gewordene Entscheidung sowie

die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hangigkeit geschlossenen Vergleiche als auch fir sich ver-
bindlich an. Die Prozesskosten werden von den Versicherern
anteilig getragen.

c) Falls der Anteil des fiihrenden Versicherers den flr die Zulas-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des
fihrenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet,
die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere
beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b)
nicht.

TV-TK 2107 Gummierungen in Rauchgasreinigungsanlagen

1. In Erganzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 b) sind Beschichtungen
und Gummierungen von Rauchgasreinigungsanlagen mitversi-
chert.

2. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei Vertragsbe-
ginn Uber Umfang und Dauer der Gewabhrleistung zu informieren.

3. Nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist fiir die gesamte Rauchgas-
reinigungsanlage, spéatestens jedoch 5 Jahre nach Beginn der
Gewabhrleistungsfrist, leistet der Versicherer keine Entschadigung
fur
a) Schaden an Beschichtungen und Gummierungen durch Bla-

senbildung, flachige Ablésung, chemische Veranderungen
und Erosion;

b) Folgeschaden an dem beschichteten oder gummierten Tra-
germaterial.

Diese Ausschlisse gelten jedoch nicht, soweit nachweislich ein

Schaden dem Grunde nach ausschlieBlich auf einen Storfall (St6-

rung des bestimmungsgemafen Betriebes), z. B. auch verur-

sacht durch einen Bedienungsfehler, zuriickzufiihren ist.

4. Der Versicherungsnehmer hat jeden Storfall gemaR Nr. 3, der
Schéaden an Beschichtungen und Gummierungen verursacht hat
oder verursachen kénnte, dem Versicherer innerhalb einer Frist
von einem Monat anzuzeigen.

5. Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorgenom-
men, der dem Verhaltnis der bei Schadeneintritt erreichten Le-
bensdauer zu der erwarteten gesamten Lebensdauer entspricht.
Der Abzug erfolgt bis auf den Restwert Null.

6. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2 und 4 genannten
Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrlassig, so kann der Ver-
sicherer nach Mafgabe von Abschnitt B § 8 zur Kiindigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein.

Fuhrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhéhung,
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kiindi-
gen oder leistungsfrei sein.

TV-TK 2108 Besondere Vereinbarungen fiir Katalysatoren

1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 b) sind Katalysatoren flr
die Dauer der im Liefer- oder Werkvertrag genannten Gewahr-
leistung versichert.

2. Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages dem
Versicherer die im Liefer- oder Werkvertrag vereinbarte Gewahr-
leistungsfrist fir den Katalysator mitzuteilen.

Verletzt der Versicherungsnehmer die genannte Obliegenheit
vorsatzlich oder grob fahrlassig, so kann der Versicherer nach
MaRgabe von Abschnitt B § 8 zur Kiindigung berechtigt oder
auch leistungsfrei sein.

Fihrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhdhung,
gilt Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kindi-
gen oder leistungsfrei sein.

3. Katalysatoren gelten als beschadigt, wenn eine Substanzveran-
derung vorliegt und ihre Wirkung durch Messungen nachweisbar
gemindert ist.

4. Der Versicherer leistet ohne Ruicksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschadigung firr Erosionsschaden an Katalysatoren als
Folge des Einsatzes ballastreicher Brennstoffe.

Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorgenommen,

der dem Verhéltnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer

zu der vom Hersteller angegebenen Lebensdauer (Standzeit)
entspricht. Der Abzug erfolgt bis auf den Restwert Null.
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TV-TK 2109 Biogaskraftwerke

1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Satz 1 sind die im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten stationaren maschinellen Einrich-
tungen von Biogaskraftwerken versichert, sobald sie betriebsfer-
tig sind.

2. Sofern vereinbart ist und diese Sachen im Versicherungsvertrag
bezeichnet sind, sind zuséatzlich versichert:

a) Bauliche Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Betonbehal-
ter);

b) Folienabdeckungen der Fermenter. Folienabdeckungen der
Fermenter sind nur als Folge eines dem Grunde nach versi-
cherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten
Sache versichert.

3. Erganzend zu Abschnitt A § 1 Nr. 4 sind alle in der Biogasanlage
zur Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffe in allen Zu-
standsformen nicht versichert.

Erganzend zu Abschnitt A § 7 Nr. 2 b) wird bei Schaden an

Verbrennungsmotoren und Folienabdeckungen der Fermenter ein

Abzug von den Wiederherstellungskosten in Hohe der

Wertverbesserung vorgenommen. Dieser Wert ergibt sich aus dem

Verhaltnis der bis zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles bereits

verstrichenen Lebensdauer zu der nach Herstellerangabe zu

erwartenden Lebensdauer des Bauteils.

TV-TK 2112 Réhren
Der Abzug von den Wiederherstellungskosten geman § A7
Nr. 2, b) bb) AMB 2008 bei Schaden an Réhren betragt:

Bezeichnung der Rohren Verringerung der
Entschadigung nach
Benutzungsdauer monatlich
von: um:
a) Rodntgen-/Ventilrdhren 6 Monaten 5,5%
Laserréhren
b) Kathodenstrahlréhren (CRT) in |12 Monaten 3,0%
Aufzeichnungseinheiten von
Foto-/Lichtsatzanlagen
Bildaufnahmerdhren
c) Bildwiedergaberdhren 18 Monaten 2,5%
Hochfrequenzleistungsréhren
d) Speicherréhren 24 Monaten 2,0%
Fotomultiplierréhren
e) Linearbeschleunigerréhren 24 Monaten 2,0%

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem
der erste Besitzer die Nutzungsmadglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach §
A7 AMB 2008 ersetzt.

TV-TK 2206 Bestimmungswidriges Ausbrechen von Schmelz-
massen

Der Versicherer leistet abweichend von § A2 AMB 2008 keine

Entschadigung fur Schaden, die durch bestimmungswidriges

Ausbrechen

a) gluhendflissiger Schmelzmassen oder

b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Gluherschei-
nung verflissigt sind,

aus ihren Behaltnissen oder Leitungen entstehen.

TV-TK 2219 Versicherung von Sachen auf Schwimmkorpern

1. Versichert sind abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 Maschi-
nen, maschinelle Einrichtungen und sonstige technische Anla-
gen, die auf Schwimmkdrpern betrieben werden.

2. Zwischenwellen, Wellen- und getrennt stehende Drucklager,
Kupplungen und Getriebe sind nur versichert, soweit dies im Ver-
sicherungsvertrag gesondert vereinbart ist.

3. In Erganzung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 sind nicht versichert:

a) Schwimmkérper;
b) schiffsbauliche Fundamente sowie Stevenrohr einschlief3lich
Stopfbiichsen, Schiffsschrauben und Schwanzwellen.

4. Abweichend von § A2 AMB 2008 leistet der Versicherer ohne
Rucksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung flr
Schéaden durch

a) Schiffskasko-Unfalle;
b) Absinken des Schwimmkdrpers;

c) Versaufen oder Verschlammen

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird Entschadigung ge-
leistet fiir Schaden durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,
Fahrlassigkeit oder Boswilligkeit.

5. Versicherungsorte sind abweichend von § A4 AMB 2008 die im
Versicherungsvertrag bezeichneten Schwimmkaérper, solange
diese sich in den im Versicherungsvertrag bezeichneten Fahrt-
oder Einsatzgebieten oder Liegeplatzen befinden.

6. Erganzend zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den Wiederher-
stellungskosten ein Abzug in Héhe der Wertverbesserung vorge-
nommen an
a) Greifern, Ladeschaufeln, Loffelkiibeln und Eimern;

b) Getrieben, Lagern und Drehkrénzen aller Art.

7. Zu den weiteren Kosten gemay § A7 Nr. 4 AMB 2008 gehdren
auch

a) Kosten, die durch Arbeiten an dem Schiffskérper oder an
Aufbauten sowie fir das Eindocken und Aufslippen des
Schwimmkdrpers entstehen;

b) Bergungs- und Abschleppkosten des Schwimmkdorpers im
Rahmen der hierfir vereinbarten Versicherungssummen.

8. Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles bei Schiffen

a) die nicht von einer international anerkannten Revisionsgesell-
schaft regelmafig untersucht werden:

aa) jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, gerechnet von der
Betriebsfertigkeit an, spatestens jedoch jeweils vier Jahre
nach der letzten Revision, die versicherten Sachen auf
seine Kosten griindlich zu Gberholen.

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Revi-
sion rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der
Revision auf seine Kosten einen Beauftragten entsen-
den. Der Versicherungsnehmer hat den Weisungen des
Beauftragten Folge zu leisten, insbesondere die Sachen
zu 6ffnen, Kolben zu ziehen und Lager aufzunehmen.

b) die von einer international anerkannten Revisionsgesellschaft
regelmaRig untersucht werden:

aa) die Vorschrift der Klassifikationsgesellschaft (Germani-
scher Lloyd, Buro Veritas, Lloyd's Register und andere)
termingeman zu erfillen, insbesondere die Klasse von
Schiff und maschineller Einrichtung rechtzeitig bestatigen
oder erneuern zu lassen.

bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die be-
vorstehende Klasseerneuerung rechtzeitig anzuzeigen.
Der Versicherer kann zu der Klasseerneuerung auf seine
Kosten einen Beauftragten entsenden.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben
sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

TV-TK 2236 Innere Unruhen
1. Versicherte Gefahren und Schaden

a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB
2008 Entschadigung fir Schaden durch innere Unruhen.

b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht uner-
hebliche Teile der Bevdlkerung in einer die 6ffentliche Ruhe
und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und Ge-
walt gegen Personen oder Sachen vertiben.

c) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schaden durch Verfligung von hoher Hand.

d) Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund 6ffentlich-rechtlichen Entschadi-
gungsrechtes beansprucht werden kann.

e) Die Grenze der Entschadigung ist je Schadenereignis abwei-
chend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versicherungsvertrag
genannte Betrag. Unter einem Schadenereignis im Sinne die-
ser Klausel sind alle Schaden zu verstehen, die aus ein und
derselben Ursache in zeitlichem Zusammenhang innerhalb
von 72 Stunden anfallen. Schadenereignisse, die innerhalb
von 72 Stunden zeitlich auftreten, fallen nicht unter diese Be-
stimmung, sondern gelten jeweils als ein gesondertes Scha-
denereignis. Ferner ist die Jahreshdchstentschadigung auf
50.000 EUR begrenzt. Alle Schaden, die im laufenden Versi-
cherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahres-
héchstentschadigung.

f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekiindigt
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werden. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugang wirk-
sam.

Wiederherbeigeschaffte Sachen

a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzlglich in Textform anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadi-
gung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den
Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung stellt. An-
dernfalls ist eine fir diese Sache gewéahrte Zahlung zurtick-
zugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfugung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuliben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer Uber.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlckerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
maf weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurtckzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlds abzlglich der Verkaufskosten erhalt der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten be-
dingungsgemafien Entschadigung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Mdglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriicker-
langte Sachen zur Verfliigung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte
zu Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer Entschadigung nach den Grunds-
atzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach b), ¢) und d) bei ihm verbleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

Obliegenheiten

Auf die Obliegenheit, Schaden durch strafbare Handlungen ge-
gen das Eigentum unverzuglich der Polizei anzuzeigen (siehe §
B8 Nr. 2 a) ee) AMB 2008) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8
AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

TV-TK 2255 Unterschlagung

1.

Versicherte Gefahr

Der Versicherer leistet nach dem Eintritt des Versicherungsfalles

Entschadigung fiir vom Versicherungsnehmer vermietete oder

verliehene Sachen, wenn diese durch den Mieter oder Entleiher

wahrend der Dauer der Versicherung unterschlagen werden.

Eine Unterschlagung liegt vor, wenn sich der Mieter oder Entlei-

her die ihm vermietete oder verliehene Sache rechtswidrig zueig-

net (§ 246 | StGB).

Sind Rohren mitversichert, so gilt die jeweilige Staffel auch dann,

wenn an den versicherten Geraten und Anlagen, in welchen sich

die Réhren befinden, keine Schaden festgestellt werden.

Ausschllsse

Von der Versicherung ausgeschlossen sind:

a) Schaden aus der Uberlassung von versicherten Sachen an
Personen, von denen der Versicherungsnehmer weil oder
hatte wissen missen, dass sie ein vorsatzliches Vermogens-
delikt begangen haben;

b) Vermdgensschaden, wie z. B. Miet- und Verdienstausfall,
Zinsverlust, Entrichtung amtlicher Gebuhren, Strafen;

c) Schaden, deren anderweitige Versicherung méglich und tib-
lich ist.

Obliegenheiten:
Ergénzend zu § B8 Nr. 1 a AMB 2008 gilt:
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

a) nur schriftliche Miet-/Leihvertrage abzuschlief3en und dabei
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden;

b) in den Miet-/Leihvertrag folgende Angaben gut leserlich auf-
zunehmen:

aa) die Bezeichnung der vermieteten/verliehenen Sache mit
der Angabe von Hersteller, Typ, Seriennummer;

bb) bei Navigationsgeraten auch das amtliche Kennzeichen
und die Fahrzeugscheinnummer des Fahrzeuges, in dem
das Gerat eingebaut wird;

cc) vollstandige Personalien und Anschrift des Mieters/ Ent-
leihers nach den Angaben im gliltigen Personalaus-
weis/Reisepass, sowie Ausstellungsbehdérde, Nummer
und Ausstellungsdatum des Personalausweises/Reise-
passes. Die gleichen Angaben sind vom Bevollmachtig-
ten des Mieters/Entleihers anzufordern, falls dieser die
vermietete/entliehene Sache nicht selbst abholt;

dd) Unterschrift des Mieters/Entleihers.

c) jeden Schadenfall unverziiglich, spatestens am Tag nach der
vereinbarten Rickgabe, der zustandigen Polizeibehérde und
dem Versicherer, letzterem unter Beifligung des Miet-/Entlei-
hungsvertrages, anzuzeigen;

d) den Versicherer iiber den Stand der Ermittlungen zur Wieder-
herbeischaffung der veruntreuten Sache laufend zu unterrich-
ten.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben
sich aus § B8 AMB 2008.

Selbstbehalt:
Fir die Unterschlagung gilt der gleiche Selbstbehalt wie bei Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl oder Raub.

Wiederherbeigeschaffte Sachen

a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverziglich in Textform anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurtickerlangt, bevor die volle Entschadi-
gung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den
Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung stellt. An-
dernfalls ist eine fur diese Sache gewahrte Zahlung zurtick-
zugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlckerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfugung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuliben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer Gber.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlckerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
maf weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurtckzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlds abzuglich der Verkaufskosten erhalt der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten be-
dingungsgemafien Entschadigung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriicker-
langte Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte
zu Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen.
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g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer Entschadigung nach den Grunds-
atzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach b), ¢) und d) bei ihm verbleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

TV-TK 2258 Abhandenkommen

1.

Versicherte Gefahren und Schaden

Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versicherer
Entschadigung fur das Abhandenkommen versicherter Sachen
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile und Zube-
hor sind nur dann mitversichert, wenn sich Teile und Zubehor un-
ter Verschluss befinden oder an der versicherten Anlage oder
Maschine fest angebracht sind.

Wiederherbeigeschaffte Sachen

a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzliglich in Textform anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zuriickerlangt, bevor die volle Entschadi-
gung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den
Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung stellt. An-
dernfalls ist eine fur diese Sache gewahrte Zahlung zurtick-
zugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlckerlangt, nachdem fir diese Sache
eine Entschadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zurtickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfugung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuliben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer Uber.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zuriickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
maf weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurtickzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlds abzliglich der Verkaufskosten erhalt der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten be-
dingungsgemafien Entschadigung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Méglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriicker-
langte Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte
zu Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer Entschadigung nach den Grunds-
atzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach b), ¢) und d) bei ihm verbleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

Obliegenheiten

Auf die Obliegenheit, Schaden durch strafbare Handlungen ge-

gen das Eigentum unverziglich der Polizei anzuzeigen (siehe §

B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008

wird besonders hingewiesen.

TV-TK 2259 Einschluss Brand, Blitzschlag, Explosion

Abweichend von § A2 Nr. 3 a AMB 2008 sind Schaden durch Brand,
Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges,
seiner Teile oder seiner Ladung, Ldschen, NiederreilRen oder
Ausraumen infolge eines dieser Ereignisse mitversichert.

a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemafRen Herd

entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener

b)

Kraft auszubreiten vermag.

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen
oder Dampfen beruhende, plétzlich verlaufende KraftaufRerung.
Eine Explosion eines Behalters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-
sen wird, dass ein plotzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes
innerhalb und auRerhalb des Behalters stattfindet. Wird im Innern
eines Behalters eine Explosion durch chemische Umsetzung her-
vorgerufen, so ist ein ZerreiBen seiner Wandung nicht erforder-
lich.

Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes auf Sa-
chen.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Brandschaden, die an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Warme zur Bearbei-
tung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; als aus-
gesetzt gelten auch versicherte Sachen, in denen oder durch
die Nutzfeuer oder Warme erzeugt, vermittelt oder weiterge-
leitet wird;

bb) Sengschaden an versicherten Sachen;

cc) Schaden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Scha-
den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

dd) Blitzschaden an elektrischen Einrichtungen versicherter Sa-
chen, es sei denn, dass der Blitz unmittelbar auf diese Sa-
chen Ubergegangen ist. Fr Schaden durch Brand oder Ex-
plosion, die durch diese Blitzschaden verursacht werden,
wird jedoch Entschadigung geleistet. Die Ausschlusse ge-
maf aa) bis cc) gelten nicht, wenn Schaden dadurch verur-
sacht wurden, dass sich zun&chst an der versicherten Sache
oder an anderen Sachen eine ausgeschlossene Gefahr ge-
maf a) verwirklicht hat. Die Ausschlisse gelten ferner nicht
fur Folgeschaden an der versicherten Sache oder an ande-
ren versicherten Sachen durch eine Gefahr gemaR a).

TV-TK 2260 Innere Unruhen (72 Stunden)

1.

Versicherte Gefahren und Schaden

a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB
2008 Entschadigung fiir Schaden durch innere Unruhen.

b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht uner-
hebliche Teile der Bevolkerung in einer die 6ffentliche Ruhe
und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und Ge-
walt gegen Personen oder Sachen veriiben.

c) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schaden durch Verfligung von hoher Hand.

d) Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als
Schadenersatz aufgrund 6ffentlich-rechtlichen Entschadi-
gungsrechtes beansprucht werden kann.

e) Die Grenze der Entschadigung ist je Schadenereignis abwei-
chend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versicherungsvertrag
genannte Betrag.

Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Klausel sind
alle Schaden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursa-
che in zeitlichem Zusammenhang innerhalb von 72 Stunden
anfallen. Schadenereignisse, die innerhalb von 72 Stunden
zeitlich unabhangig voneinander auftreten, fallen nicht unter
diese Bestimmung, sondern gelten jeweils als ein gesonder-
tes Schadenereignis.

Ferner ist die Jahreshdchstentschadigung auf 50.000 EUR
begrenzt. Alle Schaden, die im laufenden Versicherungsjahr
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshéchstentschadi-
gung.

f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekiindigt
werden. Die Kiindigung wird eine Woche nach Zugang wirk-
sam.

Wiederherbeigeschaffte Sachen

a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverziglich in Textform anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlickerlangt, bevor die volle Entschadi-
gung fiir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den
Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfligung stellt.
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Andernfalls ist eine fir diese Sache gewahrte Zahlung zu-
rickzugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zuriickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfugung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszulben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer Gber.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
maf weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurtickzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlds abzliglich der Verkaufskosten erhalt der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten be-
dingungsgemafien Entschadigung entspricht.

e) Dem Besitz einer zurlickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Moglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurlicker-
langte Sachen zur Verfligung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte
zu Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer Entschadigung nach den Grunds-
atzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach b), ¢) und d) bei ihm verbleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

3. Obliegenheiten

Auf die Obliegenheit, Schaden durch strafbare Handlungen ge-

gen das Eigentum unverzuglich der Polizei anzuzeigen (siehe §

B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008

wird besonders hingewiesen.

TV-TK 2261 Biologische und chemische Kontamination

Ohne Ruicksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitversichert.

TV-TK 2266 Betriebseinfliisse

Der Versicherer leistet ohne Ruicksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschadigung fiir Schaden durch korrosive Angriffe,
Abzehrungen oder Ablagerungen jeder Art an den von Flissigkeiten,
Dampfen oder Gasen beriihrten Teilen.

TV-TK 2350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und Verwahrung

1. Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pachter, Entlei-
her oder Verwahrer der versicherten Sache.

2. Der Versicherungsnehmer hat dafiir Sorge zu tragen (z. B. durch
einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Weitervermie-
tung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch den Dritten
erfolgen darf.

3. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr.
2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2507 Angleichung der Beitrdge und Versicherungssum-
men

1. Beitrage und Versicherungssummen werden im Versicherungs-
vertrag nach dem Stand der Lohne und Preise in der Investitions-
guter-Industrie vom Januar/Marz 1971 angegeben.

Eine Anderung dieser Léhne und Preise hat eine entsprechende
Angleichung der Beitrage und Versicherungssummen zur Folge,
wenn sich eine Veranderung der Beitrdge um mehr als 2 %
ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Beitrage und
Versicherungssummen, ist fiir die nachste Veranderung der

Prozentsatz maRgebend, um den sich die Léhne und Preise ge-
genuber dem Zeitpunkt gedndert haben, der fur die letzte Anglei-
chung maRgebend war.
2. Fur die Angleichung der Beitrage wird zu 30 % die Preisentwick-
lung und zu 70 % die Lohnentwicklung berticksichtigt. Die Anglei-
chung der Versicherungssummen erfolgt unter Berticksichtigung
der Preisentwicklung. Eine Angleichung der Beitrége erfolgt nur,
wenn die Versicherungssummen gleichzeitig angepasst werden.
Ware die Versicherungssumme héher, wenn sie entsprechend
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen wirde, dann
ist die Grenze der Entschadigung dieser hohere Betrag. MaRge-
bend fir die Angleichung sind die vom Statistischen Bundesamt
veroffentlichten Indizes, und zwar
a) fur die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgiiter;

b) fir die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenver-
dienste der Arbeiter in der Investitionsgtiter-Industrie (alle Ar-
beiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalender-
jahres veroffentlichten Indizes ermittelt und fir den im folgenden
Kalenderjahr falligen Jahresbeitrag wirksam.

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Verein-
barung der Versicherungssumme nach dem Stand Marz 1971
Unterversicherung vorgelegen hétte.

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kiundigen, wenn
sich durch diese Klausel die Beitrage fir das folgende Versiche-
rungsjahr um mehr als 10 % erhoht oder die Beitragssteigerung
in drei aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 20
% betragt.

Die Kindigung ist spatestens einen Monat nach der Mitteilung
Uber die Beitragserhéhung zu erklaren. Sie wird zu Beginn des
Versicherungsjahres wirksam, fir das die Beitrage erhéht werden
sollte.

6. Die Kundigung nach Nr. 5 hat in Schriftform zu erfolgen.

Erlauterung zur Berechnung der Beitrage und der
Versicherungssumme

Beitrage

Der Beitrag B des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu
B = By x Beitragsfaktor

Beitragsfaktor = 0,3 x E/Eg + 0,7 x L/L

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres
berechnet sich zu

S = Sy x Summenfaktor

Summenfaktor = E/E,

Es bedeuten:

B, = Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, Stand Januar/ Marz
1971

Sy = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, Stand
Marz 1971

E = Letzter im Ermittlungsjahr verdffentlichter Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe Investitionsguter

E, = Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe
Investitionsguter, Stand Marz 1971

L = Letzter im Ermittlungsjahr veréffentlichter Index der
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe
Investitionsguter-Industrie (alle Arbeiter)

L, = durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe
Investitionsguter-Industrie (alle Arbeiter), Stand Januar 1971

TV-TK 2650 Eichkosten und Kalibrierungskosten

Der Versicherer leistet im Teilschadenfall auch Entschadigung fiir
notwendige Eich- und Kalibrierungskosten, sofern diese bei der
Bildung der Versicherungssumme berucksichtigt wurden. Die
Entschadigungsleistung fir Eich- und Kalibrierungskosten wird um
die gehabte Nutzung (= im Verhaltnis der tatsachlichen Nutzung seit
letzter Eichung/Kalibrierung zum vorgeschriebenen Eichintervall)
gekurzt.

TV-TK 2651 Maschinen auslandischen Fabrikates

Muss das Objekt zur Behebung eines Schadens ins europaische
oder auflereuropaische Ausland gesandt werden, so vergutet der
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Versicherer die Transportkosten (jedoch nicht Kosten fur Eil- und
Luftfracht) nur zwischen dem Ort, an dem sich das versicherte Objekt
befindet, und der Grenze der Bundesrepublik Deutschland. Fur
Transportkosten auRRerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommt
der Versicherer nicht auf.

Sind Facharbeiter oder Ersatzteile aus dem Ausland fir die
Reparatur des Objektes notwendig, so sind nur die Transport-,
Fahrtkosten und Tagegelder (jedoch nicht Kosten fir Eil- und
Luftfracht, Uberstunden- und Feiertagsschichten) versichert, die in
der Bundesrepublik Deutschland angefallen sind. Absatz 1 gilt
sinngemaf.

TV-TK 2652 Zusitzliche Eichkosten und Kalibrierungskosten

1. In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer
bis zu der hierfiir vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes
Risiko) zusatzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die der Versi-
cherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten
Total- oder Teilschaden aufwenden muss.

2. Zusatzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendungen,
die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung
der versicherten Sache andere Sachen erneut geeicht/kalibriert
werden missen. Die Entschadigungsleistung fir Eich- und Kalib-
rierungskosten wird um die gehabte Nutzung (= im Verhaltnis der
tatsachlichen Nutzung seit letzter Eichung/Kalibrierung zum vor-
geschriebenen Eichintervall/ empfohlenen Kalibrierungsintervall)
gekirzt.

3. Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall
um den je Position vereinbarten Selbstbehalt gekdirzt.

TV-TK 2653 Freiziigigkeit (ohne Transportrisiko)

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizligigkeit
vereinbart.

Versicherungsschutz besteht jedoch nicht, wahrend der Transporte
auBerhalb der Versicherungsorte.

TV-TK 2654 Freiziigigkeit

Zwischen den einzelnen Versicherungsorten gilt Freizligigkeit
vereinbart.

TV-TK 2655 Bau- und Erdarbeiten

In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer bis zu
der hierflir vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes Risiko)
Bau- und Erdarbeiten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
Versicherungsfalles aufwenden muss. Bau- und Erdarbeiten sind
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass Fundamente neu
errichtet und Erdkabel neu verlegt werden missen.

TV-TK 2755 Kein Abzug fiir Wertverbesserung

Abweichend von § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den
Wiederherstellungskosten kein Abzug flr eine Wertverbesserung
vorgenommen.

TV-TK 2801 Revision von Dampfturbinenanlagen

1. Ergéanzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmafig Revisionen durchzufiihren. Die Revisionen
des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile sollen
aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom Her-
steller empfohlenen Revisionsintervalle und maximal zulassigen
Betriebszeiten sowie Uibertragbarer Schadenerfahrungen des
Versicherers eingeplant und auf Kosten des Versicherungsneh-
mers durchgefiihrt werden. Auf groRe Revisionen des gesamten
Turbosatzes in festen zeitlichen Abstédnden kann im Sinne der
oben genannten Empfehlungen verzichtet werden.

2. Die maRgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer
zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungs-
nehmer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart ha-
ben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes
oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der Konstruktion
und der Uberwachungs- und Diagnoseeinrichtungen in folgenden
Zeitraumen durchzufiihren:

a) 4 Jahre bzw. 30.000 aquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer In-
strumentierung keine ausreichende Uberwachung des Be-
triebszustandes ermdglichen;

b) 5 Jahre bzw. 40.000 &quivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer In-
strumentierung nur eine beschrankte Uberwachung des Be-
triebszustandes ermdglichen;

c) 6 Jahre bzw. 50.000 aquivalente Betriebsstunden, je nach-
dem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand der
technischen Entwicklung mit den fir die Betriebsiberwa-
chung wesentlichen Uberwachungseinrichtungen ausgeriistet
sind und entsprechend betrieben werden.

Die Zeitrdume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Ga-
rantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der letz-
ten Revision des betreffenden Teiles. Jeder Start von Dampftur-
binenanlagen wird als Mittelwert von aquivalenten Betriebsstun-
den je Kaltstart/Warmstart, jedoch mit mindestens 20 aquivalen-
ten Betriebsstunden je Start, angerechnet, es sei denn, dass ho-
here Werte bekannt sind. Niedrigere Werte hat der Versiche-
rungsnehmer nachzuweisen.

3. Treten vor Uberschreitung der vereinbarten oder geman Nr. 2 bis
c) geltenden Zeitrdume bzw. Betriebsstunden ersatzpflichtige
Schéaden ein und flhrt der Versicherungsnehmer in zeitlichem
Zusammenhang mit der Wiederherstellung die Revision durch,
leistet der Versicherer anteilig Entschadigung fur Auf- und Zu-
deckkosten, und zwar im Verhaltnis der nicht gefahrenen aquiva-
lenten Betriebsstunden zu den gesamten aquivalenten Betriebs-
stunden, hochstens jedoch im Verhaltnis des noch unverbrauch-
ten Zeitraumes des Revisionsintervalles zum Gesamtzeitraum.
Sonstige Ublicherweise bei einer Revision anfallenden Arbeiten
sind Revisionsaufwand und gemaR § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008
vom Versicherungsnehmer zu tragen.

Treten nach Uberschreiten der maRgeblichen Zeitrdume bzw.
Betriebsstunden ersatzpflichtige Schaden ein, leistet der Versi-
cherer nur Entschadigung fiir den Schadenmehraufwand, d. h.,
die Auf- und Zudeckkosten sowie sonstige ublicherweise bei ei-
ner Revision anfallenden Arbeiten sind Revisionsaufwand und
gem. § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom Versicherungsnehmer zu
tragen.

4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benach-
richtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen
kann.

5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverziglich we-
sentliche Veranderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise des Turbosatzes mitzuteilen.

6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2802 Revision von Wasserturbinenanlagen

1. Ergéanzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer regelmafig Revisionen durchzufiihren. Die Revisionen
des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile (Teilrevi-
sion) sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers,
der vom Hersteller oder von Fachverbanden empfohlenen Revisi-
onsperioden sowie Ubertragbarer Schadenerfahrungen des Ver-
sicherers eingeplant und auf Kosten des Versicherungsnehmers
durchgefiihrt werden.

2. Die maligeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer
zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungs-
nehmer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart ha-
ben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes
oder seiner Teile entsprechend ihrer Bauart, der Konstruktion
und der Uberwachungs- und Diagnoseeinrichtungen in folgenden
Zeitrdumen durchzufihren:

a) 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung
keine ausreichende Uberwachung des Betriebszustandes er-
maoglichen;

b) 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung nur
eine beschréankte Uberwachung des Betriebszustandes er-
maoglichen;

c) 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen
Entwicklung mit den fir die Betriebsliberwachung wesentli-
chen Uberwachungseinrichtungen ausgeriistet sind und ent-
sprechend betrieben werden.

Die Zeitrdume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Ga-

rantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der letz-

ten Revision des betreffenden Teiles.

3. Werden die Turboséatze ohne Revision Uber die in Nr. 2 angege-
benen Zeitrdume hinaus weiterbetrieben und treten dann
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ersatzpflichtige Schaden ein, so wird nur der Schadenmehrauf-
wand ersetzt, d. h. die Kosten fir De- und Remontagen sowie fir
sonstige ublicherweise bei einer Revision anfallende Arbeiten
sind Revisionsaufwand und gemafR § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008
vom Versicherungsnehmer zu tragen.

4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benach-

richtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen
kann.

Klauseln zu den Allgemeinen Maschinen-Versicherungsbedingungen (AMB 2008) — Fassung Januar 2026

Bauteil oder auRerhalb desselben gelegen hat.

Fir Schutzschichten gelten eigene Lebensdauern. Die
Hohe des Abzuges wird nach dem letzten Stand der An-
gaben des Herstellers vor Eintritt des Schadens Uber die
Lebensdauer der Bauteile und Beschichtungen berech-
net. Bestatigen die Betriebs- und Schadenerfahrungen
diese Angaben nicht, dann sind zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und Versicherer neue Vereinbarungen tber
die Lebensdauer zu treffen.

5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverziiglich we-
sentliche Veranderungen im Betriebsverhalten des Turbosatzes
mitzuteilen.

6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben

TV-TK 2804 Revision von Elektromotoren mit Leistungen mit
mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von mehr als 10 kNm

sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2803 Revision von Gasturbinenanlagen, Entschadigung
fiir Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

Revision von Gasturbinenanlagen
a) Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-

1.

Erganzend zu§ B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsneh-
mer regelmaBig Revisionen durchzufiihren. Diese Revisionen
sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom
Hersteller oder von Fachverbanden empfohlenen Revisionsperio-
den sowie Ubertragbarer Schadenerfahrungen des Versicherers
eingeplant und auf Kosten des Versicherungsnehmers durchge-
fuhrt werden.

rungsnehmer Inspektionen und Revisionen, die dem letzten 5 pje mageblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer
Stand der Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungs-
auf besonderen Vereinbarungen zwischen dem Versiche- nehmer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart ha-
rungsnehmer und dem Versicherer beruhen, durchzuftihren. ben, hat der Versicherungsnehmer eine Revision nach 30.000
b) Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgelegten Betriebsstunden, spatestens jedoch nach sechs Jahren durchzu-
Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmafig erschei- fiihren.
nen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Ver- Der Zeitraum gilt ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garan-
sicherer neue Inspektions- und Revisionsvorschriften zu ver- tierevision oder jeweils ab der letzten Revision.
einbaren. 3. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benach-
c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so richtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen
rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an kann.
der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die anlasslich 4 \werden die Motoren ohne Revision tiber den in Nr. 2 angegebe-
einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem Versicherer nen Zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatz-
unverzlglich einzureichen. pflichtige Schéden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand er-
d) Treten nach Uberschreiten der Revisionszeitraume ersatz- setzt, d. h. die Kosten fiir De- und Remontagen sowie fiir sons-
pflichtige Schéaden ein, leistet der Versicherer nur Entschadi- tige Ublicherweise bei einer Revision anfallende Arbeiten sind
gung fiir den Schadenmehraufwand, d. h., die Kosten fir De- Revisionsaufwand und gemaR § A7 Nr. 2 c) aa) AMB 2008 vom
und Remontagen sowie flr sonstige Ublicherweise bei einer Versicherungsnehmer zu tragen.
Inspektion oder Revision anfallenden Arbeiten sind Revisi- 5 per Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverziiglich iiber
onsaufwand und gemaf § A7 Nr. 2 c) AMB 2008 vom Versi- wesentliche Veranderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
cherungsnehmer zu tragen. satzweise der Motoren zu informieren, damit Versicherungsneh-
e) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzuglich mer und Versicherer Uber die zu treffenden MaRnahmen ent-
wesentliche Veranderungen im Betriebsverhalten und in der scheiden konnen.
Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen. 6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben
sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

2. Entschadigung fur Bauteile mit begrenzter Lebensdauer

a) Bei Schaden an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer wird
abweichend von § A7 Nr. 2 AMB 2008 von den Wiederher-
stellungskosten ein Abzug vorgenommen, wenn die Lebens-
dauer des zur Wiederherstellung verwendeten Bauteiles lan-
ger ist, als die Restlebensdauer des beschadigten Bauteiles.
Bauteile mit begrenzter Lebensdauer sind alle vom Hersteller
oder von Behoérden diesbezlglich genannten bzw. vom Heil3-
gas beaufschlagten Bauteile ab Eintritt Brennkammer bis
Austritt Gasturbine. Schutzschichten sind Verschleilschich-
ten der Bauteile.

b) Fur die Héhe des Abzuges gilt:

aa) De- und Remontagekosten
Hierunter fallen alle De- und Remontagekosten der Gas-

sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2805 Revision von Pressen der Spanplatten- und Holz- in-
dustrie, Schmiede- und Strangpressen sowie Stein- und Ziegel-
pressen

1.

Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer die Presse regelmafig auf seine Kosten durch einen
Sachverstandigen, den der Versicherungsnehmer im Einverneh-
men mit dem Versicherer benennt, zerstérungsfrei untersuchen
zu lassen.

Der Sachverstandige berichtet nach der Untersuchung dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Versicherer iber den Zustand und
die Betriebssicherheit der Presse. Der Sachverstandige bestimmt
auch den Zeitpunkt der nachsten Untersuchung, und zwar erst-
mals bei einer Untersuchung vor Beginn des Versicherungs-
schutzes.

turbine, wie sie bei einer Inspektion/Revision anfallen 2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersu-
wirden. o ) chung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Un-
Der Abzug fur.d|e De- __unq Remontagek.osten im Scha- _ tersuchung auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.
denfall erfolgt im Verhaltnis der zum Zeitpunkt des Versi- 3 \yerden die Pressen ohne Revision iiber den vom Hersteller
cherungsfalles bereits verstrichenen Betriebszeit zu der empfohlenen oder mit dem Sachversténdigen vereinbarten Revi-
gesamten Betriebszeit des'lnspektlo?s-/ Revisionsinter- sionszeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatz-
valles. Der Abzug erfolgt bis zu 100 % zum Ende eines pflichtige Schaden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand er-
Inspektionsintervalles. L setzt, d. h. die Kosten fiir De- und Remontagen sowie fiir sons-
Eine Amortisation entfallt, wenn anlasslich der Reparatur tige Uiblicherweise bei einer Revision anfallenden Arbeiten sind
keine REYISIOH oder standzeitverlangernde MalRnahme Revisionsaufwand und gemaR § A7 Nr. 2 a) aa) AMB 2008 vom
durchgefiihrt wurde. Versicherungsnehmer zu tragen.

bb) Wiederherstellungskosten der Bauteile 4. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben
Der Abzug entspricht dem Verhaltnis der zum Zeitpunkt ’ sich aus §§ Bg B9 AMB 2008. g g o
des Versicherungsfalles bereits verstrichenen Lebens- 5. Bohrungen oder SchweiRungen, die an der Presse nachtraglich

dauerstunden des betroffenen Bauteiles zu der nach An-
gabe des Herstellers zu erwartenden Gesamtlebens-
dauer des Bauteiles. Der Abzug erfolgt bis zu 100 %,
gleichgliltig, ob die Schadenursache in dem betroffenen

vorgenommen werden, gelten als Gefahrerh6hungen gemaR §
B9 AMB 2008.
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TV-TK 2806 Revision von Windenergieanlagen
1. Instandhaltung/Revision von Windenergieanlagen

a) Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles regelmaRig
Instandhaltungen der Windenergieanlage gemaf Hersteller-
vorschriften durchzuflihren. Dartber hinaus sind Revisionen
an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer gemaR c) durchzu-
fuhren.

b) Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu be-
nachrichtigen, dass er in der Lage ist, auf seine Kosten einen
Beauftragten zu entsenden. Die anlasslich einer Revision er-
stellten Protokolle sind dem Versicherer auf Verlangen vorzu-
legen.

c) Der Versicherungsnehmer hat nach

aa) 40.000 Betriebsstunden spatestens jedoch nach 5 Jah-
ren die Rotorblatter befundabhangig instand zu setzen;
auBBerdem sind Rotorblatter einer jahrlichen Sichtpriifung
und einer Inspektion des inneren Blitzschutzes bis zur
Ableitung in das Erdreich (Durchgangsmessung) zu un-
terziehen;

bb) 40.000 Betriebsstunden spatestens jedoch nach5 Jahren
an Getrieben die Lager unabhangig vom Zustand zu er-
neuern. Radsatze inkl. Achsen sind zu priifen und be-
fundabhéngig instand zu setzen;

cc) 40.000 Betriebsstunden spatestens jedoch nach5 Jahren
die Rotorhauptlager unabhangig vom Zustand zu erneu-
ern;

dd) 40.000 Betriebsstunden spatestens jedoch nach 5 Jah-
ren die Stator- und Rotorwicklung des Generators zu pri-
fen und befundabhéangig instand zu setzen. Generatorla-
ger sind unabhangig vom Zustand zu erneuern.

Die Zeitrdume werden jeweils ab der ersten Inbetriebnahme
oder nach der letzten Revision oder dem Austausch des be-
treffenden Bauteiles gezahlt. Die Revisionen sind vom Her-
steller oder von geeigneten Fachunternehmen durchzufiih-
ren. Als Betriebsstunden gelten die Zeiten, in der die Wind-
energieanlage unabhangig von ihrer Belastung betrieben
wurde.

Fir Windenergieanlagen mit kontinuierlichem Uberwa-
chungssystem (Condition Monitoring), das flr eine zustands-
orientierte Instandhaltung geeignet ist, kénnen abweichende
Vereinbarungen getroffen werden.

d) Nicht zu den Wiederherstellungskosten gehoren die Kosten
einer Uberholung oder sonstigen Manahme, die auch unab-
hangig vom Versicherungsfall notwendig gewesen waren,
oder auf Grund dieser Vereinbarung aufzuwenden gewesen
waren.

e) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverziglich
Uber wesentliche Veranderungen im Betriebsverhalten zu in-
formieren, damit Versicherungsnehmer und Versicherer Gber
die zu treffenden MaRRnahmen entscheiden kénnen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben

sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

2. Bei Schaden an Bauteilen gemaR Ziffer 1 c) wird ergénzend zu §
A7 Nr. 2 b) AMB 2008 nach Ablauf von 20.000 Betriebsstunden
seit der letzten Revision von den Wiederherstellungskosten ein
Abzug vorgenommen, durch den die dauernden Einflisse des
Betriebes berlicksichtigt sind. Der Abzug betragt 1,5 % je Kalen-
dermonat.

TV-TK 2807 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken

1. Ergénzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsneh-
mer die Vorschriften der Hersteller bzw. der Umristerfirmen ins-
besondere in Bezug auf

a) den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zuldssige Be-
triebszustande, Einhaltung von Grenzwerten etc.);

b) die regelmaRige Wartung der Verbrennungsmotoren durch
vom Hersteller autorisierte Fachfirmen;

c) die Olbet_!'iebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B. regel-
maRige Olanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid Number =
Neutralisationszahl))

einzuhalten. Die durchgeflihrten Arbeiten und Ergebnisse sind zu

dokumentieren. Festgestellte Mangel sind unverzuglich zu behe-

ben.

2. Werden die Motoren ohne Wartung uber die in Nr. 1 b)

angegebenen Zeitrdume hinaus weiterbetrieben und treten dann
ersatzpflichtige Schaden ein, so wird nur der Schadenmehrauf-
wand ersetzt, d. h. die Kosten fur De- und Remontagen sowie fur
sonstige Ublicherweise bei einer Revision anfallende Arbeiten
sind Revisionsaufwand und gemaf Abschnitt A § 7 Nr. 2 c) aa)
vom Versicherungsnehmer zu tragen.

3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverziglich we-
sentliche Veranderungen im Betriebsverhalten oder in der Ein-
satzweise der Motoren mitzuteilen.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsatz-
lich oder grob fahrlassig, so kann der Versicherer nach MalRgabe
von Abschnitt B § 8 zur Kiindigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein.

Fihrt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhéhung, gilt
Abschnitt B § 9 Absatz 2. Danach kann der Versicherer kiindigen
oder leistungsfrei sein

TV-TK 2808 Stillstandsrabatte

1. Fir Sachen, die im Versicherungsvertrag besonders bezeichnet
sind, werden bei einem zusammenhangenden Stillstand Bei-
tragsrabatte gewahrt. Mehrere zusammenhangende Stillstands-
zeitrdume von mehr als jeweils dreil3ig Tagen innerhalb eines
Jahres werden zusammengerechnet.

Der Rabatt betragt

a) 15 % bei einem Stillstand von mindestens drei vollen Mona-
ten;

b) 25 % bei einem Stillstand von mehr als sechs Monaten;
c) 35 % bei einem Stillstand von mehr als neun Monaten und
d) 50 % bei ganzjahrigem Stillstand.

Ein Rabatt wird nicht fiir die Zeit von Schadenbeseitigungs-,
Uberholungs- oder Reparaturarbeiten gewahrt.

3. Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewahrt, wenn die im laufenden
Versicherungsjahr auf den Versicherungsvertrag angefallenen
entschadigungspflichtigen Schaden den ungekirzten Jahresbei-
trag erreicht haben.

4. st die voraussichtliche Dauer des Stillstandes vor Falligkeit des
Beitrages bekannt, so wird der Rabatt sofort abgezogen, ande-
renfalls nach Ablauf des Versicherungsjahres. Der aufgrund des
Abzuges nicht erhobene Beitrag ist gestundet. Am Ende eines je-
den Versicherungsjahres wird aufgrund der Betriebsaufzeichnun-
gen des Versicherungsnehmers endgultig abgerechnet.

Ergibt die endgliltige Abrechnung, dass die gestundeten Beitrage
héher sind als der Stillstandsrabatt, so hat der Versicherungsneh-
mer den Unterschiedsbetrag nachzuzahlen. Dieser Betrag gilt als
Folgebeitrag und wird eine Woche nach Zugang der endgiiltigen
Abrechnung fallig.

n

o

TV-TK 2819 Anerkennung

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt
der Versicherer abweichend von § B1 AMB 2008 an, dass ihm
durch diese Besichtigung alle Gefahrumstande bekannt gewor-
den sind, welche in diesem Zeitpunkt flr die Beurteilung des Risi-
kos erheblich waren.

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Tau-
schung anzufechten bleibt unberiihrt.

TV-TK 2825 Vollmacht des Versicherungsmaklers

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmachtigt,
Anzeigen und Willenserklarungen des Versicherungsnehmers
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet,
diese unverzlglich an den Versicherer weiterzuleiten.

TV-TK 2851 Versehen

1. Wird eine Anzeige, Meldung von Gefahrerhéhung, Erfillung einer
vertraglichen Obliegenheit oder &hnliches nachweislich durch ein
Versehen des Versicherungsnehmers unterlassen, so kann der
Versicherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht ablehnen.

Dies gilt nicht, wenn Vorsatz des Versicherungsnehmers oder
dessen Reprasentanten vorliegt; im Ubrigen schadet grobe Fahr-
I&ssigkeit. Im Falle der groben Fahrlassigkeit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers bzw.
dessen Reprasentanten entspricht. Das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
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2.

Der Versicherer hat riickwirkend jedoch Anspruch auf Nachzah-
lung eines angemessenen Beitrages ab Beginn der Anderung.

TV-TK 2854 Reprasentanten

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten miissen sich die
Kenntnis und das Verhalten ihrer Reprasentanten zurechnen lassen.

Als Reprasentanten gelten bei

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Aktiengesellschaften:

die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollméachtigten,
Gesellschaften mit beschrankter Haftung:

die Geschaftsfiihrer,

Kommanditgesellschaften:

die Komplementare,

offenen Handelsgesellschaften:

die Gesellschafter,

Gesellschaften burgerlichen Rechts:

die Gesellschafter,

Einzelfirmen:

die Inhaber,

anderen Unternehmensformen:

die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Kérper-

schaften des 6ffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bénde, Vertretungsorgane, Kommunen),

auslandischen Firmen:

der entsprechende Personenkreis.

TV-TK 2855 Vollwartungsvertrag

1.

2.

3.

Anlagen und Maschinen mussen in den vom Hersteller vorgese-
henen Intervallen gewartet werden.

Ergénzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer einen Vollwartungsvertrag fiir die versicherten Anla-
gen/Gerate abzuschlielen.

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr.
2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2860 Vorlaufige Deckung

1.

2.

3.

4.

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag lber die vorlaufige
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Versiche-
rungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des Beitrages,
sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
Uber die vorlaufige Deckung oder durch einen auffalligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung aufmerksam
macht.

Inhalt des Vertrages

Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klau-
seln.

Nichtzustandekommen des Hauptvertrages

Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Versiche-
rer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorlaufigen Deckung
entsprechenden Teil des Beitrages zu, der beim Zustandekom-
men des Hauptvertrages fir diesen zu zahlen ware. Dies gilt
nicht, wenn fir die vorlaufige Deckung ein abweichender Beitrag
vereinbart wurde.

Beendigung des Vertrages Uber vorlaufige Deckung

a) Der Vertrag Uber vorlaufige Deckung endet spatestens zu
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsneh-
mer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Ver-
trag uber vorlaufige Deckung ein gleichartiger Versicherungs-
schutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungsschutzes
nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren Vertrag
Uber vorlaufige Deckung von der Zahlung des Beitrages
durch den Versicherungsnehmer abhangig, so endet der Ver-
trag Uber vorlaufige Deckung bei Nichtzahlung oder verspate-
ter Zahlung des Beitrages abweichend von Satz 1 spatestens
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der
Beitragszahlung in Verzug ist. Voraussetzung hierfir ist aber,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffalligen
Vermerk im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge auf-
merksam gemacht hat.

b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der

Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den weiteren
Vertrag Uber vorlaufige Deckung mit einem anderen Versi-
cherer schlieRt. Der Versicherungsnehmer hat den anderwei-
tigen Vertragsschluss unverziglich mitzuteilen.

c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der
Vertrag Uber vorlaufige Deckung besteht, nicht zustande, weil
der Versicherungsnehmer seine Vertragserklarung zum
Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen eines
vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen abwei-
chenden Versicherungsscheins erklart, so endet der Vertrag
Uber vorlaufige Deckung spatestens mit dem Zugang des Wi-
derrufes oder des Widerspruches beim Versicherer.

d) Ist das Vertragsverhaltnis lber vorlaufige Deckung auf unbe-
stimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. Die Kiindigung
des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang wirksam.

e) Die Kundigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen.

TV-TK 2909 Sachverstandigenverfahren bei Zusammentreffen
von Maschinen- und Feuerversicherung

1.

Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in
welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als
Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer
verlangen, dass die Hohe des Schadens zu vorliegendem Ver-
trag und des Feuerschadens in einem gemeinsamen Sachver-
standigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverstandi-
genverfahren kénnen der Versicherer des vorliegenden Vertra-
ges, der Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer auch
gemeinsam vereinbaren.

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
sonstige tatsachliche Voraussetzungen des Entschadigungsan-
spruchs sowie der Hohe der Entschadigung ausgedehnt werden.

Flr das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu be-
nennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverstén-
dige benennen. Die Parteien kdnnen sich auf zwei gemein-
same Sachverstandige oder auf einen gemeinsamen Sach-
verstandigen einigen. Jede Partei, die ihren Sachverstandi-
gen benannt hat, kann die anderen unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstéandigen in Textform auffordern, einen
Sachverstandigen zu benennen. Geschieht dies nicht inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung, so
kann die auffordernde Partei den Sachverstandigen der sau-
migen Partei durch das fiir den Schadenort zustandige Amts-
gericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Die Versicherer diirfen als Sachverstandige keine Personen
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind
oder mit ihm in dauernder Geschéftsverbindung stehen, fer-
ner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschéafts-
partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ahnlichen
Verhaltnis stehen.

c) Die Sachverstandigen benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen weiteren Sachverstandigen als Ob-
mann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend fir die Be-
nennung eines Obmannes durch die Sachversténdigen. Eini-
gen sich die Sachverstandigen nicht, so wird der Obmann auf
Antrag einer Partei durch das fur den Schadenort zustandige
Amtsgericht ernannt.

Fur den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstéandigen
gilt § A9 AMB 2008 und die fiir die Feuerversicherung zugrunde
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Die Sachverstandigen ubermitteln ihre Feststellungen den drei
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander
ab, so werden sie unverzuglich dem Obmann ibergeben. Dieser
entscheidet Uber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverstandigen gezogenen Gren-
zen und Ubermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleich-
zeitig.

Die Feststellungen der Sachverstandigen oder des Obmannes
sind fur die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch ge-
richtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
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Sachverstandigen die Feststellung nicht treffen kénnen oder wol-
len oder sie verzogern.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die
Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tra-
gen die Parteien je zu einem Drrittel.

Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwie-
weit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als
Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer
an der Abschlagszahlung vorlaufig mit der Halfte.

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten nach § B8 Nr. 2 AMB 2008 oder dem Vertrag zugrunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berlhrt.

TV-TK 2911 Datenversicherung

1.

Versicherte und nicht versicherte Kosten

a) Versichert sind zusatzlich Kosten fir die Wiederherstellung
von
aa) Daten; Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informa-
tionen,

bb) betriebsfertigen und funktionsfahigen Standardprogram-
men und individuell hergestellten Programmen, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

soweit sich diese auf einem Datentrager befinden.

b) Nicht versichert sind Kosten fir die Wiederherstellung von
Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der
Zentraleinheit befinden.

Versicherte Sachen

Abweichend von § A1 Nr. 4 a) AMB 2008 sind Wechseldatentra-

ger versichert. Wechseldatentrager gelten nicht als elektroni-

sches Bauelement.

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung, sofern der Verlust, die

Veranderung oder die Nichtverfligbarkeit der Daten oder Pro-

gramme infolge

a) von Blitzeinwirkung oder

b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemaR § A2
AMB 2008 an dem Datentrager oder der Datenverarbeitungs-
anlage, auf dem diese gespeichert waren

eingetreten ist.

Versicherungsort

In Ergénzung zu § A4 AMB 2008 besteht Versicherungsschutz

fur Sicherungsdatentrager und Sicherungsdaten in deren Ausla-

gerungsstatten sowie auf den Verbindungswegen zwischen Ver-
sicherungsort und Auslagerungsstatte.

Versicherungswert, Versicherungssumme

a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 AMB
2008 bei
aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw.

Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a),

bb) Wechseldatentragern die Wiederbeschaffungskosten.

b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent-
sprechen.

Umfang der Entschadigung fiir Daten und Programme

a) Entschadigt werden abweichend von § A7 AMB 2008 die fir
die Wiederherstellung des friiheren, betriebsfertigen Zustan-
des der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen.

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere er-

forderliche

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatentragern;

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederher-
stellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschliel3-
lich dafiir erforderlicher Belegaufbereitung/ Informations-
beschaffung);

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardpro-
grammen;

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z. B.
Konfigurationen, Funktionsbldcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

b) Der Versicherer leistet keine Entschadigung

aa) fir Kosten, die zusatzlich entstehen, weil die versicherten
Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B.

Kopierschutzstecker, Verschlisselungsmalnahmen) ge-
sichert sind (z. B. Kosten fiir neuerlichen Lizenzerwerb);

bb) fiir die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen
Daten;

cc) fur Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;

dd) fiir Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesserungen,
die Uber die Wiederherstellung hinausgehen;

ee) fur sonstige Vermdgensschaden;

ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der
Daten oder Programme nicht notwendig ist;

gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten
nach Eintritt des Schadens durchgefiihrt wurde.

c) Grenze der Entschadigung ist jede der vereinbarten Versi-
cherungssummen.

d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschadi-
gung vorgenommen.

e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall
um den vereinbarten Selbstbehalt gekurzt. Entstehen meh-
rere Schaden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abge-
zogen.

7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des

Versicherungsfalles

a) Erganzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles

aa) eine Ubliche, jedoch mindestens einmal wochentliche Da-
tensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der versicher-
ten Daten und Programme anzufertigen und so aufzube-
wahren, dass bei einem Versicherungsfall Originale und
Duplikate nicht gleichzeitig beschadigt werden oder ab-
handen kommen kénnen. Die technischen Einrichtungen
zur Datensicherung missen jeweils dem Stand der Tech-
nik entsprechen;

bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf
dem Sicherungsdatentrager so beschaffen sind, dass de-
ren Rucksicherung technisch méglich ist, z. B. durch Si-
cherung mit Prifoption (Verify) und Durchfiihrung von
Rucksicherungstests.

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

TV-TK 2930 (24) Mehrkostenversicherung

Gegenstand der Versicherung

a) Wird die technische Einsatzmdglichkeit einer versicherten
Sache, fiir die im Versicherungsvertrag diese Mehrkostenver-
sicherung vereinbart ist, infolge eines gemaR § A2 AMB 2008
eingetretenen Sachschadens unterbrochen oder beeintrach-
tigt, leistet der Versicherer Entschadigung fiir die dadurch
entstehenden Mehrkosten.

b) Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer inner-
halb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung oder
Beeintrachtigung des Betriebes abzuwenden oder zu verkur-
zen, weil der friihere betriebsfertige Zustand einer beschadig-
ten Sache wiederhergestellt oder eine zerstdrte Sache durch
eine gleichartige ersetzt werden muss.

c) Die Haftzeit ist der Zeitraum, fur welchen Versicherungs-
schutz fur die Mehrkosten besteht. Soweit nicht etwas ande-
res vereinbart ist, betragt die Haftzeit 12 Monate. Die Haftzeit
beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fir
den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der
Technik frihestens erkennbar war, spatestens jedoch mit Be-
ginn des Mehrkostenschadens. Bei mehreren Sachschaden
an derselben Sache, zwischen denen ein Ursachenzusam-
menhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden.

2. Versicherte Mehrkosten

a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag im einzelnen be-
zeichneten zeitabhangigen (nach aa)) und zeitunabhangigen
(nach bb)) Mehrkosten.
aa) Zeitabhangige Mehrkosten sind Kosten, die proportional

mit der Dauer der Unterbrechung oder Beeintrachtigung
entstehen, insbesondere fiir
(1) die Benutzung anderer Anlagen;

(2) die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungsver-
fahren;
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(3) die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen oder
Lohn-Fertigungsleistungen;

(4) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.
bb) Zeitunabhangige Mehrkosten sind Kosten, die wahrend

der Dauer der Unterbrechung oder Beeintrachtigung

nicht fortlaufend entstehen, insbesondere fiir

(1) einmalige Umprogrammierung;

(2) Umristung;

(3) behelfsmaRige oder vorlaufige Wiederinstandsetzung.

b) Abweichend von § A5 Nr. 2 AMB 2008 wird die Versiche-

rungssumme jeweils aus den versicherten zeitabhangigen
und zeitunabhangigen Mehrkosten gebildet, die der Versiche-

zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen. Der Versiche-
rungsnehmer hat denjenigen Teil des ermittelten Betra-
ges selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag ver-
halt wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeit-
raum der Unterbrechung oder Beeintrachtigung der tech-
nischen Einsatzmdglichkeit. In der Berechnung werden
fur den Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beein-
trachtigung nur Zeiten berlcksichtigt, in denen im versi-
cherten Betrieb gearbeitet wird oder ohne Eintritt des
Versicherungsfalles gearbeitet worden ware. Der Ge-
samtzeitraum endet spatestens mit Ablauf der Haftzeit.

bb) Fur zeitunabhangige Mehrkosten gilt der vereinbarte be-
tragsmaRige oder prozentuale Selbstbehalt.

rungsnehmer in einem gesamten Geschéftsjahr hatte auf- 4. Sachverstandigenverfahren
wenden mussen, wenn die im Versicherungsvertrag bezeich- Ergénzend zu § A9 AMB 2008 miissen die Feststellungen der
nete Sache fir dieses Geschéaftsjahr infolge eines Sachscha- Sachverstandigen enthalten:
dens ausgefallen ware. L a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt,
Grundlage fiir die Versicherungssumme fir zeitabhangige von dem an der Sachschaden fiir den Versicherungsnehmer
Mehrkosten sind die im Versicherungsvertrag je Tag und Mo- nach den anerkannten Regeln der Technik frithestens er-
nat genannten Betrage. kennbar war:
§ASNr. 1und 3 A_‘MB 2008 gilt nicht. b) ob und in welcher Weise Umstande vorliegen, welche die
3. Umfang der Entschadigung versicherten Mehrkosten beeinflussen;

a) Der Versicherer leistet Entschadigung fur die Mehrkosten, c) die zeitabhangigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) aa));
wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden fiir den . . .
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der d) die zeitunabhangigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) bb)).
Technik frihestens erkennbar war, innerhalb der fir diese
Mehrkostenversicherung vereinbarten Dauer liegt. Die Ent- TV-TK 2953 Vorsorgeversicherung/Investitionen
schadigung darf nicht zu einer Bereicherung fuhren. Wirt- 1. Mitversichert gelten die wahrend eines Versicherungsjahres neu
schaftliche Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten nach Ab- angeschafften Maschinen und maschinellen Einrichtungen bis zu
lauf der Haftzeit als Folge der Unterbrechung ergeben, sind einer Héhe von 30 % der zuletzt dokumentierten Gesamtversi-
angemessen zu beriicksichtigen. cherungssumme. Voraussetzung hierfiir ist, dass die neu hinzu-

b) Abweichend von § A7 AMB 2008 wird Entschadigung geleis- kommenden Maschinen und maschinellen Einrichtungen den be-
tet fur reits vorhandenen in Art und/oder Verwendungszweck entspre-
aa) zeitabhangige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur verein- chen, also zu der Kategorie gehéren, fiir die auch bereits Versi-

barten Tagesentschadigung, je Monat jedoch héchstens cherunggschutz genommen wyrde. ) )
bis zur vereinbarten Monatsentschadigung; Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Hinzukommen der Ma-

bb) zeitunabhangige Mehrkosten bis zur Héhe der hierfir
vereinbarten Versicherungssumme.

c) Keine Entschadigung wird geleistet fir Mehrkosten,

schine bzw. maschinellen Einrichtung und endet drei Monate
nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die Maschine
bzw. maschinelle Einrichtung hinzugekommen ist. Daruber hin-
ausgehender Versicherungsschutz muss beantragt werden.

aa) soweit sie auch dann entstanden waren, wenn die techni- Im Schadenfall gilt der im Anlage-/Gerateverzeichnis fir gleichar-
sche Einsatzmdglichkeit der Sache nicht infolge des tige Objekte dokumentierte Selbstbehalt.

Schadens an ihr unterbrochen oder beeintrachtigt gewe-

2. Neu angeschaffte Maschinen und Gerate, deren Einzelwerte den

sen ware, nach Absatz 1 ermittelten Betrag iibersteigen, sind gesondert zur

bb) die fiir die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung Versicherung anzumelden. Hierfir beginnt der Versicherungs-
der vom Schaden betroffenen versicherten Sache selbst schutz zum beantragten Zeitpunkt, friihestens nach Kenntnis
entstehen. durch den Versicherer.

d) Keine Entschédigung wird geleistet, soweit sich die Mehrkos- 3. Der Versicherungsnehmer verpflichtet, innerhalb von drei Mona-
ten erhéhen durch ten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die aufgrund
aa) auRergewohnliche Ereignisse, die wahrend der Unterbre- der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen Veran-

chung oder Beeintrachtigung der technischen Einsatz- derungen (Aus- und Einschlisse) an den Versicherer in Textform
moglichkeit hinzutreten; zu melden. Falls keine Veranderungen eingetreten sind, ist die
bb) Krieg, kriegséhnliche Ereignisse, (z. B. Invasion, Biirger- Meldung entbehrlich. .
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfigung Die Beitragsberechnung infolge der Veranderungen erfolgt zu
von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung) Beginn des laufenden Versicherungsjahres.
oder Innere Unruhen;
cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substan- TV-TK 2956 (24) Betriebsunterbrechung (GroR-BU)
zen; 1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit
dd) Erdbeben, Uberschwemmung; a) Gegenstand der Versicherung
ee) behdrdlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Be- Wird die technische Einsatzmdglichkeit einer im Versiche-
triebsbeschrankungen; rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Ma-

ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung zerstorter, be-
schadigter oder abhanden gekommener Sachen bzw.
Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig gentigend
Kapital zur Verfugung steht;

gg) den Umstand, dass beschadigte oder zerstorte Sachen
bzw. Daten des Betriebssystemes anlasslich der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung geandert, verbes-
sert oder Uberholt werden;

hh) Verderb, Beschadigung oder Zerstérung von Rohstoffen,
Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstof-
fen.

e) Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall
um den vereinbarten Selbstbehalt gekurzt:

aa) Fir zeitabhangige Mehrkosten gilt der vereinbarte

b)
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schine, maschinelle Einrichtung oder sonstige technische An-
lage) infolge eines auf dem Betriebsgrundstilick eingetretenen
Sachschadens unterbrochen oder beeintrachtigt, leistet der
Versicherer Entschadigung fur den dadurch entstehenden
Unterbrechungsschaden.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen, nach beendetem Probebe-
trieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Be-
trieb befindet. Eine spatere Unterbrechung der Betriebsfertig-
keit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch
wahrend einer De- oder Remontage sowie wahrend eines
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

Unterbrechungsschaden

Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb,
die der Versicherungsnehmer innerhalb des
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c)

Unterbrechungszeitraumes, langstens jedoch der Haftzeit
nicht erwirtschaften kann, weil der friihere betriebsfertige Zu-
stand einer beschadigten Sache wiederhergestellt oder eine
zerstorte Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

Haftzeit

Die Haftzeit ist der Zeitraum, fuir welchen Versicherungs-
schutz fir den Unterbrechungsschaden besteht.

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden fir den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik friihestens erkennbar war, spa-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei
mehreren Sachschaden an derselben Sache, zwischen de-
nen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haft-
zeit mit dem Erstschaden.

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30
Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12
Monaten vereinbart, so betragt die Haftzeit ein volles Kalen-
derjahr.

2. Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme;
Ausfallziffer; Unterversicherung

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Versicherungswert

Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsneh-
mer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des
Betriebes erwirtschaftet hatte.

Bewertungszeitraum

aa) Der Bewertungszeitraum betragt 12 Monate; dies gilt
auch, wenn eine kirzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten,
langstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, betragt der
Bewertungszeitraum 24 Monate.
Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spatestens jedoch
mit dem Ablauf der Haftzeit.

bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei
Abschluss des Vertrages frihestens mit dem Beginn der
Haftung des Versicherers und bei Vertragsanderung mit
dem Wirksamwerden dieser Anderung.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

Ausfallziffer

Die im Versicherungsvertrag fir eine Sache genannte Aus-

fallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsge-

winnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet
wird, wenn diese Sache wahrend des gesamten Bewertungs-
zeitraumes nicht betrieben werden kann.

Unterversicherung

Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

a) die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert ist;

b) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache ge-
maf Nr. d) ist.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode soll dem Geschéftsjahr entspre-

chen.

3. Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schaden

a)

b)

Sachschaden, versicherte Gefahren und Schaden Versichert
sind Unterbrechungsschaden infolge Sachschaden an Sa-
chen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB 2008 dem
Grund nach versichert sind.

Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen,
zerstort oder beschadigt werden.

Entschadigung fiir Unterbrechungsschaden infolge von Ver-
lusten oder Veranderungen von Daten des Betriebssystemes
Entschadigung fiir Unterbrechungsschaden infolge von Ver-
lusten oder Veranderungen von Daten des Betriebssystemes
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Datentra-
gern, soweit es sich nicht um Wechseldatentrager handelt.

4. Versicherungsort
Es gilt § A4 AMB 2008.
Daruber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas
im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch

auBerhalb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus An-

lass der Behebung des Sachschadens, einer Revision oder Uber-

holung dort befindet.

Umfang der Entschadigung

a) Entschadigungsberechnung

aa) Der Versicherer leistet Entschadigung fiir den Unterbre-

chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden fiir den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik friihestens erkennbar
war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.
Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind
alle Umstande zu beriicksichtigen, die den Gang und das
Ergebnis des Betriebes wahrend des Unterbrechungs-
zeitraumes glinstig oder ungiinstig beeinflusst haben
wurden, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten ware.
Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger
Revisionen, Uberholungsarbeiten oder Anderungen oh-
nehin nicht erwirtschaftet worden waren.

bb) Die Entschadigung darf nicht zu einer Bereicherung fiih-
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes als
Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu
berucksichtigen.
Werden geplante oder notwendige Revisionen, Uberho-
lungsarbeiten oder Anderungen wahrend der Unterbre-
chung vorzeitig durchgefihrt, so gilt diese Zeitgrenze
nicht.

cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begriindet ist und
soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden
waren.

dd) Technische Abschreibungen auf Maschinen und techni-
sche Anlagen sind nicht zu entschadigen, soweit sie in-
folge des Sachschadens nicht eingesetzt werden kén-
nen.

ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen

Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeich-

neten Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so

besteht keine Ersatzpflicht fur den Unterbrechungsscha-

den, der durch den Schaden an der nicht bezeichneten

Sache oder durch die nicht versicherte Gefahr auch allein

verursacht worden ware.

Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im

Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch

dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-

zeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht fiir den Unter-

brechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Folge-

schaden nicht eingetreten ware.

ff) Der Versicherer leistet keine Entschadigung, soweit der

Unterbrechungsschaden vergréfert wird durch

aa) aullergewOhnliche, wahrend der Unterbrechung hin-
zutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

bb) Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, (z. B. Invasion, Bur-
gerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Ver-
fugung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Ver-
staatlichung) oder Innere Unruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Sub-
stanzen;

dd) Erdbeben, Uberschwemmung;

ee) behordlich angeordnete Wiederherstellungs- oder
Betriebsbeschrankungen;

ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstor-
ter, beschadigter oder abhanden gekommener Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht recht-
zeitig gentigend Kapital zur Verfligung steht;

gg) den Umstand, dass beschadigte oder zerstorte Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystemes anlasslich
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ge-
andert, verbessert oder uberholt werden;

hh) Verderb, Beschadigung oder Zerstérung von Roh-
stoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder
Betriebsstoffen.

gg) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir
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b)

c)

aa) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe so-
wie fir bezogene Waren und Leistungen, soweit es
sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung
oder um Mindest- und Vorhaltegebihren fir Energie-
fremdbezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzdlle;

cc) umsatzabhangige Aufwendungen fur Ausgangsfrach-
ten;

dd) umsatzabhangige Versicherungsbeitrage;

ee) umsatzabhangige Lizenzgebihren und Erfinderver-
gutungen;

ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fabri-
kations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusam-
menhangen;

gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.
Unterversicherung; Kiirzung der Entschadigung

aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem
ganzen Betrag verhalt, wie die Versicherungssumme zu
dem Versicherungswert.

bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Be-
trages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhalt
wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsachlichen
Versicherungswert, hdchstens jedoch zu der vereinbar-
ten Versicherungssumme der Versicherungsperiode, fiir
das die Meldung abgegeben wurde.

Grenze der Entschadigung
Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall
héchstens

aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

bb) bis zu einer zusatzlich vereinbarten Entschadigungs-
grenze;

cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshdchstentschadigung;
Schaden, die in der laufenden Versicherungsperiode be-
ginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshdchstentscha-
digung.
Mafgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Ent-
schadigung.
Selbstbehalt
Der nach Nr. a) — Nr. c) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekurzt.
Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsneh-
mer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Ge-
samtbetrag verhalt wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Ge-
samtzeitraum der Unterbrechung oder Beeintrachtigung der
technischen Einsatzméglichkeit. In der Berechnung werden
nur Zeiten berucksichtigt, in denen im versicherten Betrieb
ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet worden ware.
Tage mit Beeintrachtigungen der technischen Einsatzmdg-
lichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unterbre-
chungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet
spatestens mit Ablauf der Haftzeit.
Bei mehreren Sachschaden an derselben Sache, zwischen
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbst-
behalt nur einmal abgezogen.

6. Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

Es gilt § A8 AMB 2008.

Sachversténdigenverfahren

Es gilt § A9 AMB 2008.

Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008 gilt: Die Feststellungen der
Sachverstéandigen missen enthalten:

7.

a)

b)

c)

d)

die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt,
von dem an der Sachschaden flr den Versicherungsnehmer
nach den anerkannten Regeln der Technik friihestens er-
kennbar war;

Gewinn- und Verlustrechnungen fiir das laufende Geschafts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und fir das
vorausgegangene Geschaftsjahr;

eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten wahrend des Bewer-
tungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des Be-
triebes entwickelt hatten;

eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten wahrend des
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e)

Bewertungszeitraumes infolge der versicherten Unterbre-
chung gestaltet haben;

ob und in welcher Weise Umstande vorliegen, welche den
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

Die Sachverstandigen haben alle Arten von Kosten gesondert
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

8. Beitragsriickgewahr

a)

Meldung der Versicherungssumme

War der Versicherungswert fur die abgelaufene Versiche-
rungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und
meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer in-
nerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Versicherungs-
periode, so wird, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, der
auf den Mehrbetrag der Versicherungssumme gezahlte Bei-
trag bis zu einem Drittel des Jahresbeitrages rickvergiitet.

Ist die Versicherungssumme wahrend der Versicherungsperi-
ode geandert worden, so gilt als Versicherungssumme die
Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen Ver-
sicherungssummen unter Berucksichtigung der Zeitrdume
ergibt, in denen sie gegolten haben.

Der Versicherungswert ist fir jede Position gesondert zu mel-
den.

Zu niedrig gemeldeter Betrag

Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete
Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versiche-
rungsperiode, fiir die die Meldung abgegeben wurde, so wird
der Schaden nur anteilig ersetzt.

9. Allgemeiner Teil

Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.

In Ergénzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bu-
cher zu fuhren. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn-
und Verlustrechnungen fir die drei Vorjahre vor Verlust, Bescha-
digung oder Zerstérung zu schitzen. Die Rechtsfolgen von Ver-
letzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus § B8, AMB 2008.

TV-TK 2957 (24) Betriebsunterbrechung (Mittlere-BU)
1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit

a)

c)

Gegenstand der Versicherung

Wird die technische Einsatzméglichkeit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sachen (Ma-
schine, maschinelle Einrichtung oder sonstige technische An-
lage) infolge eines auf dem Betriebsgrundstiick eingetretenen
Sachschadens unterbrochen oder beeintrachtigt, leistet der
Versicherer Entschadigung fur den dadurch entstehenden
Unterbrechungsschaden.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Er-
probung und soweit vorgesehen, nach beendetem Probebe-
trieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Be-
trieb befindet. Eine spatere Unterbrechung der Betriebsfertig-
keit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch
wahrend einer De- oder Remontage sowie wahrend eines
Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

Unterbrechungsschaden

Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb,
die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungs-
zeitraumes, langstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften
kann, weil der friihere betriebsfertige Zustand einer bescha-
digten Sache wiederhergestellt oder eine zerstdrte Sache
durch eine gleichartige ersetzt werden muss.

Haftzeit

Die Haftzeit ist der Zeitraum, fur welchen Versicherungs-
schutz fir den Unterbrechungsschaden besteht.

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden fiir den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frihestens erkennbar war, spa-
testens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei
mehreren Sachschaden an derselben Sache, zwischen de-
nen ein Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haft-
zeit mit dem Erstschaden.

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30
Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12
Monaten vereinbart, so betragt die Haftzeit ein volles Kalen-
derjahr.

2. Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme;
Ausfallziffer; Unterversicherung
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Versicherungswert

Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden

Kosten und dem Betriebsgewinn des vorangegangenen Ge-

schéaftsjahres ohne Mehrwertsteuer vermindert um Aufwen-

dungen fur Waren- und/oder Materialeinsatz zuziiglich einem

Vorsorgebetrag fiir erwartete Anderungen des Betriebsertra-

ges im laufenden und im nachsten Geschéftsjahr (Versiche-

rungswertermittiung).

Bewertungszeitraum

aa) Der Bewertungszeitraum betragt 12 Monate; dies gilt
auch, wenn eine kirzere Haftzeit als 12 Monate verein-
bart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten,
langstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, betragt der
Bewertungszeitraum 24 Monate.
Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein Unterbre-
chungsschaden nicht mehr entsteht, spatestens jedoch
mit dem Ablauf der Haftzeit.

bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei
Abschluss des Vertrages friilhestens mit dem Beginn der
Haftung des Versicherers und bei Vertragsanderung mit
dem Wirksamwerden dieser Anderung.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der
mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.

Ausfallziffer

Die im Versicherungsvertrag fiir eine Sache genannte Aus-

fallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsge-

winnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet

wird, wenn diese Sache wahrend des gesamten Bewertungs-

zeitraumes nicht betrieben werden kann.

Unterversicherung

Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit

aa) die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert ist;

bb) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer
Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache ge-
maf Nr. 4 ist.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode soll dem Geschéaftsjahr entspre-

chen.

3. Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und
Schaden

a)

b)

Sachschaden, versicherte Gefahren und Schaden Versichert
sind Unterbrechungsschaden infolge Sachschaden an Sa-
chen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB 2008 dem
Grund nach versichert sind.

Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen,
zerstort oder beschadigt werden.

Entschadigung fir Unterbrechungsschaden infolge von Ver-
lusten oder Veranderungen von Daten des Betriebssystemes
Entschadigung fiir Unterbrechungsschaden infolge von Ver-
lusten oder Veranderungen von Daten des Betriebssystemes
wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens an Datentra-
gern, soweit es sich nicht um Wechseldatentrager handelt.

4. Versicherungsort
Es gilt § A4 AMB 2008.
Daruiber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas
im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch aufler-
halb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass
der Behebung des Sachschadens, einer Revision oder Uberho-
lung dort befindet.

5. Umfang der Entschadigung

a)

Entschadigungsberechnung

aa) Der Versicherer leistet Entschadigung fur den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der
Sachschaden fiir den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik friihestens erkennbar
war, innerhalb der vereinbarten Versicherungsdauer liegt.
Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens sind
alle Umstande zu bertcksichtigen, die den Gang und das
Ergebnis des Betriebes wahrend des Unterbrechungs-
zeitraumes gulinstig oder unglinstig beeinflusst haben
wirden, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten ware.
Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht zu
ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder notwendiger
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Revisionen, Uberholungsarbeiten oder Anderungen oh-
nehin nicht erwirtschaftet worden waren.

bb) Die Entschadigung darf nicht zu einer Bereicherung fiih-
ren. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes als
Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu
berlcksichtigen.
Werden geplante oder notwendige Revisionen, Uberho-
lungsarbeiten oder Anderungen wahrend der Unterbre-
chung vorzeitig durchgefiihrt, so gilt diese Zeitgrenze
nicht.

cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begriindet ist und
soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden
waren.

dd) Technische Abschreibungen auf Maschinen und techni-
sche Anlagen sind nicht zu entschadigen, soweit sie in-
folge des Sachschadens nicht eingesetzt werden kon-
nen.

ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen
Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so
besteht keine Ersatzpflicht fiir den Unterbrechungsscha-
den, der durch den Schaden an der nicht bezeichneten
Sache oder durch die nicht versicherte Gefahr auch allein
verursacht worden ware.
Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer im
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch
dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht be-
zeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht fiir den Unter-
brechungsschaden in dem Umfang, als wenn der Folge-
schaden nicht eingetreten ware.

ff) Der Versicherer leistet keine Entschadigung, soweit der

Unterbrechungsschaden vergréfert wird durch

aa) aullergewOhnliche, wahrend der Unterbrechung
hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;

bb) Krieg, kriegsahnliche Ereignisse, (z. B. Invasion,
Burgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder
Verfuigung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme,
Verstaatlichung) oder Innere Unruhen;

cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive
Substanzen;

dd) Erdbeben, Uberschwemmung;

ee) behordlich angeordnete Wiederherstellungs- oder
Betriebsbeschrankungen;

ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
zerstorter, beschadigter oder abhanden gekommener
Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht
rechtzeitig gentigend Kapital zur Verfligung steht;

gg) den Umstand, dass beschadigte oder zerstorte
Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes anlasslich
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
geandert, verbessert oder Uberholt werden;

hh) Verderb, Beschadigung oder Zerstérung von
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs-
oder Betriebsstoffen.

gg) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fir

aa) Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
sowie fiir bezogene Waren und Leistungen, soweit
es sich nicht um Aufwendungen zur
Betriebserhaltung oder um Mindest- und
Vorhaltegebuhren fur Energiefremdbezug handelt;

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzolle;

cc) umsatzabhangige Aufwendungen fiir
Ausgangsfrachten;

dd) umsatzabhangige Versicherungsbeitrage;

ee) umsatzabhangige Lizenzgebihren und
Erfindervergltungen;

ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen
Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht
zusammenhangen;

gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.

b) Unterversicherung; Kiirzung der Entschadigung

aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des
nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem
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6.

7.

ganzen Betrag verhalt, wie die Versicherungssumme zu
dem Versicherungswert.

bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes
vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Be-
trages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhalt
wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsachlichen
Versicherungswert, héchstens jedoch zu der vereinbar-
ten Versicherungssumme der Versicherungsperiode, fiir
das die Meldung abgegeben wurde.

c) Grenze der Entschadigung
Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall
héchstens

aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

bb) bis zu einer zusatzlich vereinbarten Entschadigungs-
grenze;

cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshdchstentschadigung;
Schéden, die in der laufenden Versicherungsperiode be-
ginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshdchstentscha-
digung.

Malgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Ent-

schadigung.

d) Selbstbehalt

Der nach Nr. 1 bis Nr. 3 ermittelte Betrag wird je Versiche-

rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt.

Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsneh-

mer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Ge-

samtbetrag verhalt wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Ge-

samtzeitraum der Unterbrechung oder Beeintrachtigung der

technischen Einsatzmdglichkeit. In der Berechnung werden

nur Zeiten berlcksichtigt, in denen im versicherten Betrieb

ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet worden ware.

Tage mit Beeintrachtigungen der technischen Einsatzmaog-

lichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen Unterbre-

chungstagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet

spatestens mit Ablauf der Haftzeit.

Bei mehreren Sachschaden an derselben Sache, zwischen

denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der Selbst-

behalt nur einmal abgezogen.

Zahlung und Verzinsung der Entschadigung
Es gilt § A8 AMB 2008.

Sachversténdigenverfahren
Es gilt § A9 AMB 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008 gilt:
Die Feststellungen der Sachverstandigen muissen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt,
von dem an der Sachschaden flir den Versicherungsnehmer
nach den anerkannten Regeln der Technik friihestens er-
kennbar war;

b) Gewinn- und Verlustrechnungen fiir das laufende Geschéafts-
jahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und firr das
vorausgegangene Geschaftsjahr;

c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten wahrend des Bewer-
tungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des Be-
triebes entwickelt hatten;

d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen
ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten wahrend des Bewer-
tungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung ge-
staltet haben;

e) ob und in welcher Weise Umstande vorliegen, welche den
versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

Die Sachverstandigen haben alle Arten von Kosten gesondert

auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.
Meldung der Versicherungssumme/Vorsorge
a) Meldung
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spatestens 6 Mo-
nate nach Ablauf eines Geschéftsjahres den nach seinen Ge-
schaftsbichern im abgelaufenen Geschaftsjahr erwirtschafte-
ten Versicherungswert (siehe § 2 Nr. 1) zu melden.
aa) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser riick-
wirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als Versi-
cherungssumme. Jedoch ist die Entschadigung auf 135
% der bis dahin vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt (Vorsorge).

bb) Wird die Meldung gemaf a) nach der vereinbarten Frist
jedoch vor Ende des Geschaftsjahres nachgeholt, so gilt

ab Eingang der Meldung der gemeldete Versicherungs-
wert als Versicherungssumme gemag Nr. 1. Bis zum Ein-
gang der Meldung gilt die zuletzt vereinbarte Versiche-
rungssumme.

b) Jahresbeitrag

aa) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: Versi-
cherungssumme X Beitragssatz fur jede einzelne versi-
cherte Position. Er wird jedoch mindestens in der Hohe
des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der Beitrag veran-
dert sich um einen eventuellen vereinbarten Nachlass
oder Zuschlag und erhdht sich durch einen eventuellen
Zuschlag fiir unterjahrige Zahlweise und um die gesetzli-
che Versicherungsteuer.

bb) Andert sich nach Nr. 1 die Versicherungssumme, so
bleibt dies auf den Beitrag fiir das vergangene Versiche-
rungsjahr ohne Einfluss.

cc) Fur das laufende Versicherungsjahr wird der Jahresbei-
trag nach a) neu berechnet.

aa) Im Falle von Nr. 1 a) gilt dieser riickwirkend zum
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Fur die
Zeit zwischen Beginn des laufenden
Versicherungsjahres und Eingang der Meldung bei
dem Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um
den Wert erhéht werden, um den der Versicherer
maximal nach Nr. 1 a) gehaftet hatte.

bb) Im Falle von Nr. 1 b) gilt der Jahresbeitrag nach a mit
Eingang der Meldung bei dem Versicherer.

Allgemeiner Teil

Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.

In Ergénzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bu-
cher zu flhren. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn-
und Verlustrechnungen fur die drei Vorjahre vor Verlust, Bescha-
digung oder Zerstérung zu schitzen. Die Rechtsfolgen von Ver-
letzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus § B8, AMB 2008.

TV-TK 2960 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung fiir
stationdre Anlagen

1.

Versicherte Sachen

Abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 sind die in der Deklaration
genannten stationaren Anlagen-/Maschinengruppen versichert.
Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert gelten in Erweiterung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008
Anlagen und Maschinen, die

a) bei Antragstellung alter als 10 Jahre sind;

b) vermietet / verliehen werden;

c) unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch,
Schrottplatze) eingesetzt werden;

d) sich auf Schwimmkérpern befinden;

e) in der Anlage zur pauschalen Maschinengruppenversiche-
rung als nicht versicherbar angegeben sind;

f) Prototypen;

g) Handelsware und Vorfihrgerate;

h) Anlagen und Geréte, fir die der Versicherungsnehmer nicht
die Gefahr tragt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemiete-
ten Sachen.

Versicherte Schaden und Gefahren

Folgende Erweiterung gilt vereinbart:

Diebstahlrisiko

Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versicherer

Entschadigung fiir das Abhandenkommen versicherter Sachen

durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile und Zube-

hér sind nur dann mitversichert, wenn sich Teile und Zubehér un-
ter Verschluss befinden oder an der versicherten Anlage oder

Maschine fest angebracht sind.

Erst-Risiko-Positionen Beitragsfrei mitversichert sind:

a) Aufrdumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten
(gemal § A6 Nr. 3 a) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es
gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten fir Erdreich (ge-
maf § A6 Nr. 3 b) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es
gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;

c) Bewegungs- und Schutzkosten (gemafl § A6 Nr. 3 c) AMB
2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von
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500 EUR je Schaden vereinbart;

d) Luftfrachtkosten (gemaR § A6 Nr. 3 d) AMB 2008) im verein-
barten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je
Schaden vereinbart;

e) Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betroffenen
versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und es sich
nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im Zuge von War-
tungsarbeiten regelmafig ausgewechselt werden;

f) Hydraulikdle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschi-
nenschadens beschadigt oder zerstort werden. Die Entscha-
digung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. § A7 Nr.
2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend abgeandert;

g) Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschi-
nenschadens beschadigt oder zerstoért werden und zum
Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage eingebaut und
im laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die Entschadi-
gung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. § A7 Nr. 2
b) aa) AMB 2008 wird entsprechend abgeandert;

h) Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversorgung oder
Steuerung der versicherten, vom Schaden betroffenen Anla-
gen dienen. § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 wird entsprechend
abgeandert;

i) Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden die
tatsachlich entstandenen Mehrkosten fiir die Wiederherstel-
lung der versicherten und vom Teilschaden betroffenen Sa-
che durch Technologiefortschritt, wenn die Wiederherstellung
der Sache in derselben Art und Gite nicht moglich oder wirt-
schaftlich nicht sinnvoll ist. MaRgebend ist der Betrag, der fiir
ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden be-
troffenen Sache in Art und Giite am nachsten kommt.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Beginn
der Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der Einzel-Ver-
sicherungswerte (§ A5 Nr. 1 AMB 2008) aller Maschinen entspre-
chen, die dieser Gruppe im Betrieb zuzuordnen sind. Ist die Ver-
sicherungssumme niedriger als die Summe der Einzelpositionen,
so liegt Unterversicherung vor.

§ A7 Nr. 5, 6 und § A5 Nr. 3 AMB 2008 gilt sinngemaR.

Vorsorgeversicherung / Jahresmeldung fur Veranderungen

a) Fur die wahrend des jeweiligen Versicherungsjahres eintre-
tenden Veranderungen (Erweiterungen, Austausch, Neuan-
schaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 30 % der
zuletzt dokumentierten Versicherungssumme vereinbart.

b) Die Vorsorge gilt nur fir Maschinen und Anlagen, die den be-
reits versicherten in Art und Einsatzweise entsprechen.

c) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veranderung nach
a), frihestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit (siehe §
A1 Nr. 1 Abs. 2 AMB 2008) und Gefahriibertragung auf den
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsschutz endet drei
Monat nach Ablauf der Versicherungsperiode, in welcher die
Veranderung nach a) war. Darliber hinausgehender Versi-
cherungsschutz muss beantragt werden.

d) Die Entschadigung ist je Grundstlick und Versicherungsfall
auf den hierflir vereinbarten Betrag begrenzt.

e) Der als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekurzt.

f) Die Vorsorgeversicherung gilt nicht fir
aa) den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;
bb) Erst-Risiko-Positionen.

Wiederherbeigeschaffte Sachen

a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverziglich in Textform anzuzeigen.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlckerlangt, bevor die volle Entschadi-
gung fir diese Sache gezahlt worden ist, so behalt er den
Anspruch auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfugung stellt. An-
dernfalls ist eine fir diese Sache gewahrte Zahlung zuriick-
zugeben.

c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurtickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung in voller Hohe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schadigung zurtickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
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zur Verfugung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang ei-
ner schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszulben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer tber.

d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache
eine Entschadigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-
mal weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschadigung zurtickzahlen. Erklart er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer 6ffentlich meistbietend verkaufen zu las-
sen. Von dem Erlos abziiglich der Verkaufskosten erhalt der
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten be-
dingungsgemalen Entschadigung entspricht.

e) Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Méglichkeit hat, sich den
Besitz wieder zu verschaffen.

f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurlcker-
langte Sachen zur Verfiigung zu stellen, so hat er dem Versi-
cherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte
zu Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen.

g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann
der Versicherungsnehmer Entschadigung nach den Grunds-
atzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen nach b), ¢) und d) bei ihm verbleiben.

h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

8. Obliegenheiten

Auf die Obliegenheit, Schaden durch strafbare Handlungen ge-

gen das Eigentum unverzuglich der Polizei anzuzeigen (siehe §

B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008

wird besonders hingewiesen.

9. Rohren
Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemaf Abschnitt §
A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 bei Schaden an Réhren betragt:
Bezeichnung der Réhren Verringerung der

Entschadigung nach  |monatlich
Benutzungsdauer von: [um:

a) Rontgen-/Ventilrhren 6 Monaten 5,5%
Laserréhren
b) Kathodenstrahiréhren (CRT) |12 Monaten 3,0%

in Aufzeichnungseinheiten
von Foto-/Lichtsatzanlagen
Bildaufnahmerdhren

c) Bildwiedergaberdhren 18 Monaten 2,5%
Hochfrequenzleistungsréhren

d) Speicherréhren 24 Monaten 2,0%
Fotomultiplierréhren

e) Linearbeschleunigerréhren |24 Monaten 2,0%

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu
dem der erste Besitzer die Nutzungsmdglichkeit hatte.

Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach
Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.

TV-TK 2962 Subsidiarhaftung

Sind Schaden an versicherten Sachen auch durch eine Haftpflicht
oder Sach-Versicherung gedeckt, so geht diese Versicherung der
Maschinen-Versicherung vor. Die Maschinen-Versicherung bietet
ausschlieBlich subsidiaren Versicherungsschutz.

TV-TK 2990 Dauernachlass

Steht dem Versicherer wegen eines vorzeitigen Vertragsendes nicht
mindestens der Beitrag fiir die vereinbarte Vertragsdauer zu, so
entfallt rickwirkend der vereinbarte Dauernachlass. Der
Unterschiedsbetrag ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn der
Versicherer den Vertrag kiindigt.

TV-TK 2991 Schadenverlaufsabhéangiger Beitragsnachlass

Der Jahresbeitrag enthalt den in der Abrechnung genannten
schadenverlaufsabhangigen Beitragsnachlass. Dieser entfallt bei
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Uberschreitung einer Schadenquote (*) von 60 % ab der nachsten
Hauptfalligkeit des Vertrages.

Sobald die Schadenquote 60 % wieder unterschreitet, wird dieser
Beitragsnachlass — ab Beginn der nachsten Versicherungsperiode —
erneut gewahrt.

*) Verhéltnis der gezahlten und reservierten Schaden zum erhobenen Beitrag (ohne
Versicherungssteuer), seit Giltigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maximal innerhalb der
letzten 5 Jahre.

TV-TK 2992 Schadenverlaufsabhédngiger Beitragsnachlass
Der Jahresbeitrag enthalt den in der Abrechnung genannten
schadenverlaufsabhéngigen Beitragsnachlass. Dieser entfallt bei
Uberschreitung einer Schadenquote (*) von 70 % ab der nachsten
Hauptfalligkeit des Vertrages. Sobald die Schadenquote 70

% wieder unterschreitet, wird dieser Beitragsnachlass — ab Beginn
der nachsten Versicherungsperiode — erneut gewahrt.

*) Verhéltnis der gezahlten und reservierten Schaden zum erhobenen Beitrag (ohne
Versicherungssteuer), seit Giltigkeit dieser Vereinbarung, jedoch maximal innerhalb der
letzten 5 Jahre.

TV-TK 2993 Garantienachlass [Herstellergarantie]

Der Jahresnettobeitrag enthélt den in der Beitragsrechnung
aufgefliihrten Garantienachlass.

Dieser Nachlass entfallt ab dem jeweils dokumentierten Zeitpunkt.

TV-TK 2994 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens flinfjahrigen Bestehens
dieses Vertrages wird vereinbart:

70 % des wahrend des Zeitraumes von jeweils funf Jahren nach
Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulierung
gezahlten vorlaufigen Beitrages werden den in derselben Zeit
angefallenen Schaden gegenibergestellt. Wenn die
Schadenzahlungen einschlieflich der Riickstellungen fiir noch nicht
erledigte Schadenfalle niedriger sind als 70 % des erhobenen
vorlaufigen Beitrages, wird der endgiiltige Beitrag so festgesetzt,
dass der Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unterschied
30 % zurickerhalt.

TV-TK 2995 Beitragsregulierung

Unter der Voraussetzung eines mindestens dreijahrigen Bestehens
dieses Vertrages wird vereinbart:

70 % des wahrend des Zeitraumes von jeweils drei Jahren nach
Beginn des Vertrages oder nach der letzten Beitragsregulierung
gezahlten vorlaufigen Beitrages werden den in derselben Zeit
angefallenen Schaden gegeniibergestellt. Wenn die
Schadenzahlungen einschlieRlich der Riickstellungen fiir noch nicht
erledigte Schadenfalle niedriger sind als 70 % des erhobenen
vorlaufigen Beitrages, wird der endgliltige Beitrag so festgesetzt,
dass der Versicherungsnehmer von dem so ermittelten Unterschied
30 % zurlckerhalt.

TV-TK 2996 Stundung zur Beitragsregulierung

Im Vorgriff auf eine mdgliche Beitragserstattung wird ein
Stundungsnachlass gemaf Beitragsabrechnung gewahrt. Die
gestundeten Anteile des Beitrages sind nach zu entrichten, sobald
die angemeldeten Schaden erkennen lassen, dass eine
Beitragserstattung nicht in Betracht kommt oder die vereinbarte
Beitragsregulierung auf Grund einer vorzeitigen Aufhebung des
Vertrages entféllt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer den Vertrag
kundigt.

TV-TK 2997 Neumaschinennachlass

Der Neumaschinennachlass gilt fir die entsprechend
gekennzeichneten Deklarationen. Dieser Nachlass entfallt ab dem
jeweils dokumentierten Zeitpunkt
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	TV-TK 0251 (26) Ausschluss und Wiedereinschluss von Terrorismusschäden
	1. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3.) gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss).
	2. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten ...
	3. Abweichend von Nr. 1. und nur im Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wiedereinschluss):
	a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder des EWR, in denen für Terrorakte eine Poollösung oder eine Lösung über eine staatliche Einrichtung angeboten wird. Das sind zurzeit Belgien, Dänem...
	b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:
	aa) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer und/oder biologischer Substanzen).  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor Sc...
	bb) Schäden durch den Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbezug.

	c) Alle Schäden, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 72 Stunden anfallen, sind ein Versicherungsfall (Ereignisdefinition).
	d) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschäden auf unbenannten Versicherungsorten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Außenversicherung, Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke) – sofern nicht etwas anders vereinbart ist – a...
	e) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschäden auf benannten Versicherungsorten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze benannte Versicherungsorte Ausland).
	f) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
	g) Die Entschädigungsgrenzen nach d) und e) sowie die Jahreshöchstentschädigung nach f) gelten für den Schaden einschließlich der versicherten Kosten.
	h) Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrau...


	TV-TK 0252 (26) Ausschluss und Wiedereinschluss von Terrorismusschäden bei Verträgen ohne die Gefahren Brand, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges
	1. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3.) gelten Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss).
	2. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten ...
	3. Abweichend von Nr. 1. und nur im Rahmen der Bestimmungen dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kosten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer Maßgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wiedereinschluss):
	a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder des EWR, in denen für Terrorakte eine Poollösung oder eine Lösung über eine staatliche Einrichtung angeboten wird. Das sind zurzeit Belgien, Dänem...
	b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang damit stets ausgeschlossen:
	aa) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn...
	bb) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sachen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer und/oder biologischer Substanzen).  Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor Sc...
	cc) Schäden durch den Ausfall von Versorgungsleistungen (z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei Fremdbezug.

	c) Alle Schäden, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 72 Stunden anfallen, sind ein Versicherungsfall (Ereignisdefinition).
	d) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschäden auf unbenannten Versicherungsorten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Außenversicherung, Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke) – sofern nicht etwas anders vereinbart ist – a...
	e) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschäden auf benannten Versicherungsorten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze benannte Versicherungsorte Ausland).
	f) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahreshöchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
	g) Die Entschädigungsgrenzen nach d) und e) sowie die Jahreshöchstentschädigung nach f) gelten für den Schaden einschließlich der versicherten Kosten.
	h) Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrau...


	TV-TK 0254 (26) Ausschluss von Terrorismusschäden
	TV-TK 0850 Mitversicherung und Prozessführung
	1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor.  Die Versicherer dieser Mitv...
	2. Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen.  Diese Anzeigen und Wi...
	3. Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Versicherer rechtsverbindlich.  Der führende Versicherer ist nicht berec...
	a) zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, Sachen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versicherungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unternehmen;
	b) zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädigungsgrenzen;
	c) zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist
	aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres;
	bb) die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhöhung nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen;
	cc) die Verlängerung der Versicherungsdauer, die aufgrund einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung gewährt wird.

	d) zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen;

	4. Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000,- EUR übersteigen oder für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine Abstimmung über die Schadenabwicklung herbeizuführen.
	5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
	a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
	b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. Die Proz...
	c) Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zulässigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegenstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist der Versicherun...


	TV-TK 2107 Gummierungen in Rauchgasreinigungsanlagen
	1. In Ergänzung zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 b) sind Beschichtungen und Gummierungen von Rauchgasreinigungsanlagen mitversichert.
	2. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei Vertragsbeginn über Umfang und Dauer der Gewährleistung zu informieren.
	3. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für die gesamte Rauchgasreinigungsanlage, spätestens jedoch 5 Jahre nach Beginn der Gewährleistungsfrist, leistet der Versicherer keine Entschädigung für
	a) Schäden an Beschichtungen und Gummierungen durch Blasenbildung, flächige Ablösung, chemische Veränderungen und Erosion;
	b) Folgeschäden an dem beschichteten oder gummierten Trägermaterial.

	Diese Ausschlüsse gelten jedoch nicht, soweit nachweislich ein Schaden dem Grunde nach ausschließlich auf einen Störfall (Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes), z. B. auch verursacht durch einen Bedienungsfehler, zurückzuführen ist.
	4. Der Versicherungsnehmer hat jeden Störfall gemäß Nr. 3, der Schäden an Beschichtungen und Gummierungen verursacht hat oder verursachen könnte, dem Versicherer innerhalb einer Frist von einem Monat anzuzeigen.
	5. Von den Wiederherstellungskosten wird ein Abzug vorgenommen, der dem Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebensdauer zu der erwarteten gesamten Lebensdauer entspricht. Der Abzug erfolgt bis auf den Restwert Null.
	6. Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 2 und 4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.  Führt die Verletzung der...

	TV-TK 2108 Besondere Vereinbarungen für Katalysatoren
	1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 4 b) sind Katalysatoren für die Dauer der im Liefer- oder Werkvertrag genannten Gewährleistung versichert.
	2. Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages dem Versicherer die im Liefer- oder Werkvertrag vereinbarte Gewährleistungsfrist für den Katalysator mitzuteilen.  Verletzt der Versicherungsnehmer die genannte Obliegenheit vorsätzlich oder g...
	3. Katalysatoren gelten als beschädigt, wenn eine Substanzveränderung vorliegt und ihre Wirkung durch Messungen nachweisbar gemindert ist.
	4. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Erosionsschäden an Katalysatoren als Folge des Einsatzes ballastreicher Brennstoffe.

	TV-TK 2109 Biogaskraftwerke
	1. Abweichend von Abschnitt A § 1 Nr. 1 Satz 1 sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten stationären maschinellen Einrichtungen von Biogaskraftwerken versichert, sobald sie betriebsfertig sind.
	2. Sofern vereinbart ist und diese Sachen im Versicherungsvertrag bezeichnet sind, sind zusätzlich versichert:
	a) Bauliche Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. Betonbehälter);
	b) Folienabdeckungen der Fermenter. Folienabdeckungen der Fermenter sind nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten Sache versichert.

	3. Ergänzend zu Abschnitt A § 1 Nr. 4 sind alle in der Biogasanlage zur Gaserzeugung verwendeten organischen Stoffe in allen Zustandsformen nicht versichert.

	TV-TK 2112 Röhren
	TV-TK 2206 Bestimmungswidriges Ausbrechen von Schmelzmassen
	a) glühendflüssiger Schmelzmassen oder
	b) von Metallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüherscheinung verflüssigt sind,

	TV-TK 2219 Versicherung von Sachen auf Schwimmkörpern
	1. Versichert sind abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 Maschinen, maschinelle Einrichtungen und sonstige technische Anlagen, die auf Schwimmkörpern betrieben werden.
	2. Zwischenwellen, Wellen- und getrennt stehende Drucklager, Kupplungen und Getriebe sind nur versichert, soweit dies im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart ist.
	3. In Ergänzung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 sind nicht versichert:
	a) Schwimmkörper;
	b) schiffsbauliche Fundamente sowie Stevenrohr einschließlich Stopfbüchsen, Schiffsschrauben und Schwanzwellen.

	4. Abweichend von § A2 AMB 2008 leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch
	a) Schiffskasko-Unfälle;
	b) Absinken des Schwimmkörpers;
	c) Versaufen oder Verschlammen

	Nur wenn dies besonders vereinbart ist, wird Entschädigung geleistet für Schäden durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit.
	5. Versicherungsorte sind abweichend von § A4 AMB 2008 die im Versicherungsvertrag bezeichneten Schwimmkörper, solange diese sich in den im Versicherungsvertrag bezeichneten Fahrt- oder Einsatzgebieten oder Liegeplätzen befinden.
	6. Ergänzend zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 wird von den Wiederherstellungskosten ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung vorgenommen an
	a) Greifern, Ladeschaufeln, Löffelkübeln und Eimern;
	b) Getrieben, Lagern und Drehkränzen aller Art.

	7. Zu den weiteren Kosten gemäß § A7 Nr. 4 AMB 2008 gehören auch
	a) Kosten, die durch Arbeiten an dem Schiffskörper oder an Aufbauten sowie für das Eindocken und Aufslippen des Schwimmkörpers entstehen;
	b) Bergungs- und Abschleppkosten des Schwimmkörpers im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

	8. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles bei Schiffen
	a) die nicht von einer international anerkannten Revisionsgesellschaft regelmäßig untersucht werden:
	aa) jeweils nach 6.000 Betriebsstunden, gerechnet von der Betriebsfertigkeit an, spätestens jedoch jeweils vier Jahre nach der letzten Revision, die versicherten Sachen auf seine Kosten gründlich zu überholen.
	bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Revision rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Revision auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden. Der Versicherungsnehmer hat den Weisungen des Beauftragten Folge zu leisten, insbe...

	b) die von einer international anerkannten Revisionsgesellschaft regelmäßig untersucht werden:
	aa) die Vorschrift der Klassifikationsgesellschaft (Germanischer Lloyd, Büro Veritas, Lloyd‘s Register und andere) termingemäß zu erfüllen, insbesondere die Klasse von Schiff und maschineller Einrichtung rechtzeitig bestätigen oder erneuern zu lassen.
	bb) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die bevorstehende Klasseerneuerung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Klasseerneuerung auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.


	Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 ABE 2008.

	TV-TK 2236 Innere Unruhen
	1. Versicherte Gefahren und Schäden
	a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB 2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.
	b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.
	c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.
	d) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechtes beansprucht werden kann.
	e) Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis abweichend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Klausel sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursach...
	f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

	2. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
	b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen de...
	c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuz...
	d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer...
	e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
	f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
	g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.
	h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

	3. Obliegenheiten Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 2 a) ee) AMB 2008) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

	TV-TK 2255 Unterschlagung
	1. Versicherte Gefahr  Der Versicherer leistet nach dem Eintritt des Versicherungsfalles Entschädigung für vom Versicherungsnehmer vermietete oder verliehene Sachen, wenn diese durch den Mieter oder Entleiher während der Dauer der Versicherung untersc...
	2. Ausschlüsse  Von der Versicherung ausgeschlossen sind:
	a) Schäden aus der Überlassung von versicherten Sachen an Personen, von denen der Versicherungsnehmer weiß oder hätte wissen müssen, dass sie ein vorsätzliches Vermögensdelikt begangen haben;
	b) Vermögensschäden, wie z. B. Miet- und Verdienstausfall, Zinsverlust, Entrichtung amtlicher Gebühren, Strafen;
	c) Schäden, deren anderweitige Versicherung möglich und üblich ist.

	3. Obliegenheiten: Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a AMB 2008 gilt:  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
	a) nur schriftliche Miet-/Leihverträge abzuschließen und dabei die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes anzuwenden;
	b) in den Miet-/Leihvertrag folgende Angaben gut leserlich aufzunehmen:
	aa) die Bezeichnung der vermieteten/verliehenen Sache mit der Angabe von Hersteller, Typ, Seriennummer;
	bb) bei Navigationsgeräten auch das amtliche Kennzeichen und die Fahrzeugscheinnummer des Fahrzeuges, in dem das Gerät eingebaut wird;
	cc) vollständige Personalien und Anschrift des Mieters/ Entleihers nach den Angaben im gültigen Personalausweis/Reisepass, sowie Ausstellungsbehörde, Nummer und Ausstellungsdatum des Personalausweises/Reisepasses. Die gleichen Angaben sind vom Bevollm...
	dd) Unterschrift des Mieters/Entleihers.

	c) jeden Schadenfall unverzüglich, spätestens am Tag nach der vereinbarten Rückgabe, der zuständigen Polizeibehörde und dem Versicherer, letzterem unter Beifügung des Miet-/Entleihungsvertrages, anzuzeigen;
	d) den Versicherer über den Stand der Ermittlungen zur Wiederherbeischaffung der veruntreuten Sache laufend zu unterrichten.

	Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus § B8 AMB 2008.
	4. Selbstbehalt: Für die Unterschlagung gilt der gleiche Selbstbehalt wie bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub.
	5. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
	b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen de...
	c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuz...
	d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer...
	e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
	f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
	g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.
	h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.


	TV-TK 2258 Abhandenkommen
	1. Versicherte Gefahren und Schäden  Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung für das Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub. Teile und Zubehör sind nur dann mitversichert, we...
	2. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
	b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen de...
	c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuz...
	d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer...
	e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
	f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
	g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.
	h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

	3. Obliegenheiten  Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

	TV-TK 2259 Einschluss Brand, Blitzschlag, Explosion
	a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.
	b) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wir...
	c) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
	d) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
	aa) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; als ausgesetzt gelten auch versicherte Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder ...
	bb) Sengschäden an versicherten Sachen;
	cc) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;
	dd) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen versicherter Sachen, es sei denn, dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegangen ist. Für Schäden durch Brand oder Explosion, die durch diese Blitzschäden verursacht werden, wird jedoch Entschäd...

	TV-TK 2260 Innere Unruhen (72 Stunden)
	1. Versicherte Gefahren und Schäden
	a) Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 5 b) AMB 2008 Entschädigung für Schäden durch innere Unruhen.
	b) Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.
	c) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.
	d) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechtes beansprucht werden kann.
	e) Die Grenze der Entschädigung ist je Schadenereignis abweichend von § A7 Nr. 5 AMB 2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Klausel sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursach...
	f) Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam.

	2. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
	b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen de...
	c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuz...
	d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer...
	e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
	f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
	g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.
	h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

	3. Obliegenheiten Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.

	TV-TK 2261 Biologische und chemische Kontamination
	TV-TK 2266 Betriebseinflüsse
	TV-TK 2350 Vermietung, Verpachtung, Verleih und Verwahrung
	1. Mitversichert ist das Interesse Dritter als Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer der versicherten Sache.
	2. Der Versicherungsnehmer hat dafür Sorge zu tragen (z. B. durch einen besonderen Hinweis im Vertrag), dass keine Weitervermietung, -verpachtung, -verleih bzw. Weitergabe durch den Dritten erfolgen darf.
	3. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

	TV-TK 2507 Angleichung der Beiträge und Versicherungssummen
	1. Beiträge und Versicherungssummen werden im Versicherungsvertrag nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investitionsgüter-Industrie vom Januar/März 1971 angegeben.  Eine Änderung dieser Löhne und Preise hat eine entsprechende Angleichung der Bei...
	2. Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 % die Preisentwicklung und zu 70 % die Lohnentwicklung berücksichtigt. Die Angleichung der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksichtigung der Preisentwicklung. Eine Angleichung der Beiträge erfolgt nu...
	a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter;
	b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter).

	3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt und für den im folgenden Kalenderjahr fälligen Jahresbeitrag wirksam.
	4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 Unterversicherung vorgelegen hätte.
	5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn sich durch diese Klausel die Beiträge für das folgende Versicherungsjahr um mehr als 10 % erhöht oder die Beitragssteigerung in drei aufeinander folgenden Versicherungsjahren mehr als 20 % b...
	6. Die Kündigung nach Nr. 5 hat in Schriftform zu erfolgen.

	TV-TK 2650 Eichkosten und Kalibrierungskosten
	TV-TK 2651 Maschinen ausländischen Fabrikates
	TV-TK 2652 Zusätzliche Eichkosten und Kalibrierungskosten
	1. In Erweiterung zu § A6 Nr. 3 AMB 2008 ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme (auf Erstes Risiko) zusätzlich Eich- und Kalibrierungskosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten To...
	2. Zusätzliche Eich- und Kalibrierungskosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung der versicherten Sache andere Sachen erneut geeicht/kalibriert werden müssen. Die Entschädigungsleistung für Eich- und Kalibri...
	3. Der nach Nr. 1 und 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den je Position vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

	TV-TK 2653 Freizügigkeit (ohne Transportrisiko)
	TV-TK 2654 Freizügigkeit
	TV-TK 2655 Bau- und Erdarbeiten
	TV-TK 2755 Kein Abzug für Wertverbesserung
	TV-TK 2801 Revision von Dampfturbinenanlagen
	1. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller empf...
	2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder se...
	a) 4 Jahre bzw. 30.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung keine ausreichende Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen;
	b) 5 Jahre bzw. 40.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung nur eine beschränkte Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen;
	c) 6 Jahre bzw. 50.000 äquivalente Betriebsstunden, je nachdem was zuerst eintritt, bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung wesentlichen Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind und entsprechen...

	Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der letzten Revision des betreffenden Teiles. Jeder Start von Dampfturbinenanlagen wird als Mittelwert von äquivalenten Betriebsstunden ...
	3. Treten vor Überschreitung der vereinbarten oder gemäß Nr. 2 bis c) geltenden Zeiträume bzw. Betriebsstunden ersatzpflichtige Schäden ein und führt der Versicherungsnehmer in zeitlichem Zusammenhang mit der Wiederherstellung die Revision durch, leis...
	4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann.
	5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Einsatzweise des Turbosatzes mitzuteilen.
	6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

	TV-TK 2802 Revision von Wasserturbinenanlagen
	1. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Die Revisionen des gesamten Turbosatzes oder seiner einzelnen Teile (Teilrevision) sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom ...
	2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versicherungsnehmer Revisionen des Turbosatzes oder se...
	a) 4 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung keine ausreichende Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen;
	b) 5 Jahre bei Anlagen, die aufgrund ihrer Instrumentierung nur eine beschränkte Überwachung des Betriebszustandes ermöglichen;
	c) 6 Jahre bei Anlagen, die nach dem Stand der technischen Entwicklung mit den für die Betriebsüberwachung wesentlichen Überwachungseinrichtungen ausgerüstet sind und entsprechend betrieben werden.

	Die Zeiträume gelten ab der ersten Inbetriebnahme bzw. der Garantierevision des ganzen Turbosatzes oder jeweils ab der letzten Revision des betreffenden Teiles.
	3. Werden die Turbosätze ohne Revision über die in Nr. 2 angegebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige ...
	4. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann.
	5. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten des Turbosatzes mitzuteilen.
	6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

	TV-TK 2803 Revision von Gasturbinenanlagen, Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer
	1. Revision von Gasturbinenanlagen
	a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer Inspektionen und Revisionen, die dem letzten Stand der Empfehlungen des Herstellers entsprechen oder auf besonderen Vereinbarungen zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer ...
	b) Lassen Betriebs- und Schadenerfahrungen die festgelegten Inspektions- und Revisionsintervalle unzweckmäßig erscheinen, sind zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer neue Inspektions- und Revisionsvorschriften zu vereinbaren.
	c) Vor jeder Inspektion oder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Inspektion oder Revision teilnehmen kann. Die anlässlich einer Inspektion erstellten Protokolle sind dem Versicherer unverzügl...
	d) Treten nach Überschreiten der Revisionszeiträume ersatzpflichtige Schäden ein, leistet der Versicherer nur Entschädigung für den Schadenmehraufwand, d. h., die Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige üblicherweise bei einer Inspektion oder...
	e) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten und in der Einsatzweise der Gasturbine mitzuteilen.

	Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.
	2. Entschädigung für Bauteile mit begrenzter Lebensdauer
	a) Bei Schäden an Bauteilen mit begrenzter Lebensdauer wird abweichend von § A7 Nr. 2 AMB 2008 von den Wiederherstellungskosten ein Abzug vorgenommen, wenn die Lebensdauer des zur Wiederherstellung verwendeten Bauteiles länger ist, als die Restlebensd...
	b) Für die Höhe des Abzuges gilt:
	aa) De- und Remontagekosten Hierunter fallen alle De- und Remontagekosten der Gasturbine, wie sie bei einer Inspektion/Revision anfallen würden.  Der Abzug für die De- und Remontagekosten im Schadenfall erfolgt im Verhältnis der zum Zeitpunkt des Vers...
	bb) Wiederherstellungskosten der Bauteile  Der Abzug entspricht dem Verhältnis der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles bereits verstrichenen Lebensdauerstunden des betroffenen Bauteiles zu der nach Angabe des Herstellers zu erwartenden Gesamtlebensd...



	TV-TK 2804 Revision von Elektromotoren mit Leistungen mit mehr als 750 kW bzw. Drehmomenten von mehr als 10 kNm
	1. Ergänzend zu§ B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer regelmäßig Revisionen durchzuführen. Diese Revisionen sollen aufgrund der Betriebserfahrungen des Betreibers, der vom Hersteller oder von Fachverbänden empfohlenen Revisionsperioden sow...
	2. Die maßgeblichen Revisionsintervalle sind mit dem Versicherer zu vereinbaren. Sofern der Versicherer und der Versicherungsnehmer keine abweichenden Revisionsintervalle vereinbart haben, hat der Versicherungsnehmer eine Revision nach 30.000 Betriebs...
	3. Vor jeder Inspektion ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er auf seine Kosten an der Revision teilnehmen kann.
	4. Werden die Motoren ohne Revision über den in Nr. 2 angegebenen Zeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige übli...
	5. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich über wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Einsatzweise der Motoren zu informieren, damit Versicherungsnehmer und Versicherer über die zu treffenden Maßnahmen entscheiden...
	6. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

	TV-TK 2805 Revision von Pressen der Spanplatten- und Holz- industrie, Schmiede- und Strangpressen sowie Stein- und Ziegelpressen
	1. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer die Presse regelmäßig auf seine Kosten durch einen Sachverständigen, den der Versicherungsnehmer im Einvernehmen mit dem Versicherer benennt, zerstörungsfrei untersuchen zu lassen.  De...
	2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer die Untersuchung rechtzeitig anzuzeigen. Der Versicherer kann zu der Untersuchung auf seine Kosten einen Beauftragten entsenden.
	3. Werden die Pressen ohne Revision über den vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Sachverständigen vereinbarten Revisionszeitraum hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h....
	4. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.
	5. Bohrungen oder Schweißungen, die an der Presse nachträglich vorgenommen werden, gelten als Gefahrerhöhungen gemäß § B9 AMB 2008.

	TV-TK 2806 Revision von Windenergieanlagen
	1. Instandhaltung/Revision von Windenergieanlagen
	a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles regelmäßig Instandhaltungen der Windenergieanlage gemäß Herstellervorschriften durchzuführen. Darüber hinaus sind Revisionen an Bauteilen mit begre...
	b) Vor jeder Revision ist der Versicherer so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass er in der Lage ist, auf seine Kosten einen Beauftragten zu entsenden. Die anlässlich einer Revision erstellten Protokolle sind dem Versicherer auf Verlangen vorzulegen.
	c) Der Versicherungsnehmer hat nach
	aa) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jahren die Rotorblätter befundabhängig instand zu setzen; außerdem sind Rotorblätter einer jährlichen Sichtprüfung und einer Inspektion des inneren Blitzschutzes bis zur Ableitung in das Erdreich (Du...
	bb) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach5 Jahren an Getrieben die Lager unabhängig vom Zustand zu erneuern. Radsätze inkl. Achsen sind zu prüfen und befundabhängig instand zu setzen;
	cc) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach5 Jahren die Rotorhauptlager unabhängig vom Zustand zu erneuern;
	dd) 40.000 Betriebsstunden spätestens jedoch nach 5 Jahren die Stator- und Rotorwicklung des Generators zu prüfen und befundabhängig instand zu setzen. Generatorlager sind unabhängig vom Zustand zu erneuern.

	Die Zeiträume werden jeweils ab der ersten Inbetriebnahme oder nach der letzten Revision oder dem Austausch des betreffenden Bauteiles gezählt. Die Revisionen sind vom Hersteller oder von geeigneten Fachunternehmen durchzuführen. Als Betriebsstunden g...
	d) Nicht zu den Wiederherstellungskosten gehören die Kosten einer Überholung oder sonstigen Maßnahme, die auch unabhängig vom Versicherungsfall notwendig gewesen wären, oder auf Grund dieser Vereinbarung aufzuwenden gewesen wären.
	e) Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich über wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten zu informieren, damit Versicherungsnehmer und Versicherer über die zu treffenden Maßnahmen entscheiden können.

	Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.
	2. Bei Schäden an Bauteilen gemäß Ziffer 1 c) wird ergänzend zu § A7 Nr. 2 b) AMB 2008 nach Ablauf von 20.000 Betriebsstunden seit der letzten Revision von den Wiederherstellungskosten ein Abzug vorgenommen, durch den die dauernden Einflüsse des Betri...

	TV-TK 2807 Verbrennungsmotoren in Blockheizkraftwerken
	1. Ergänzend zu Abschnitt B § 8 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer die Vorschriften der Hersteller bzw. der Umrüsterfirmen insbesondere in Bezug auf
	a) den Betrieb der Verbrennungsmotoren (wie zulässige Betriebszustände, Einhaltung von Grenzwerten etc.);
	b) die regelmäßige Wartung der Verbrennungsmotoren durch vom Hersteller autorisierte Fachfirmen;
	c) die Ölbetriebszeiten der Verbrennungsmotoren (z. B. regelmäßige Ölanalysen einschl. TAN-Wert (Total Acid Number = Neutralisationszahl))

	einzuhalten. Die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beheben.
	2. Werden die Motoren ohne Wartung über die in Nr. 1 b) angegebenen Zeiträume hinaus weiterbetrieben und treten dann ersatzpflichtige Schäden ein, so wird nur der Schadenmehraufwand ersetzt, d. h. die Kosten für De- und Remontagen sowie für sonstige ü...
	3. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer unverzüglich wesentliche Veränderungen im Betriebsverhalten oder in der Einsatzweise der Motoren mitzuteilen.
	4. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B § 8 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

	TV-TK 2808 Stillstandsrabatte
	1. Für Sachen, die im Versicherungsvertrag besonders bezeichnet sind, werden bei einem zusammenhängenden Stillstand Beitragsrabatte gewährt. Mehrere zusammenhängende Stillstandszeiträume von mehr als jeweils dreißig Tagen innerhalb eines Jahres werden...
	a) 15 % bei einem Stillstand von mindestens drei vollen Monaten;
	b) 25 % bei einem Stillstand von mehr als sechs Monaten;
	c) 35 % bei einem Stillstand von mehr als neun Monaten und
	d) 50 % bei ganzjährigem Stillstand.

	2. Ein Rabatt wird nicht für die Zeit von Schadenbeseitigungs-, Überholungs- oder Reparaturarbeiten gewährt.
	3. Ein Stillstandsrabatt wird nicht gewährt, wenn die im laufenden Versicherungsjahr auf den Versicherungsvertrag angefallenen entschädigungspflichtigen Schäden den ungekürzten Jahresbeitrag erreicht haben.
	4. Ist die voraussichtliche Dauer des Stillstandes vor Fälligkeit des Beitrages bekannt, so wird der Rabatt sofort abgezogen, anderenfalls nach Ablauf des Versicherungsjahres. Der aufgrund des Abzuges nicht erhobene Beitrag ist gestundet. Am Ende eine...
	5. Ergibt die endgültige Abrechnung, dass die gestundeten Beiträge höher sind als der Stillstandsrabatt, so hat der Versicherungsnehmer den Unterschiedsbetrag nachzuzahlen. Dieser Betrag gilt als Folgebeitrag und wird eine Woche nach Zugang der endgül...

	TV-TK 2819 Anerkennung
	1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt der Versicherer abweichend von § B1 AMB 2008 an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risik...
	2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten bleibt unberührt.

	TV-TK 2825 Vollmacht des Versicherungsmaklers
	TV-TK 2851 Versehen
	1. Wird eine Anzeige, Meldung von Gefahrerhöhung, Erfüllung einer vertraglichen Obliegenheit oder ähnliches nachweislich durch ein Versehen des Versicherungsnehmers unterlassen, so kann der Versicherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht ablehnen.  Die...
	2. Der Versicherer hat rückwirkend jedoch Anspruch auf Nachzahlung eines angemessenen Beitrages ab Beginn der Änderung.

	TV-TK 2854 Repräsentanten
	a) Aktiengesellschaften:  die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtigten,
	b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung:  die Geschäftsführer,
	c) Kommanditgesellschaften:  die Komplementäre,
	d) offenen Handelsgesellschaften:  die Gesellschafter,
	e) Gesellschaften bürgerlichen Rechts:  die Gesellschafter,
	f) Einzelfirmen:  die Inhaber,
	g) anderen Unternehmensformen:  die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Verbände, Vertretungsorgane, Kommunen),
	h) ausländischen Firmen:  der entsprechende Personenkreis.

	TV-TK 2855 Vollwartungsvertrag
	1. Anlagen und Maschinen müssen in den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen gewartet werden.
	2. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer einen Vollwartungsvertrag für die versicherten Anlagen/Geräte abzuschließen.
	3. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach Nr. 2 ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.

	TV-TK 2860 Vorläufige Deckung
	1. Beginn des Versicherungsschutzes  Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des Beitrages, sofern der Versicherer den Vers...
	2. Inhalt des Vertrages  Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klauseln.
	3. Nichtzustandekommen des Hauptvertrages  Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Versicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechenden Teil des Beitrages zu, der beim Zustandekommen des Hauptvertrages für...
	4. Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung
	a) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der B...
	b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der Versicherungsnehmer hat den anderweitigen Vertragsschluss unverzüglich mitzut...
	c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung zum Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen eines vom Antrag oder den ...
	d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang ...
	e) Die Kündigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen.


	TV-TK 2909 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen von Maschinen- und Feuerversicherung
	1. Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag u...
	2. Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.
	3. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
	a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige benennen. Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede Parte...
	b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt si...
	c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständ...

	4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gilt § A9 AMB 2008 und die für die Feuerversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
	5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der d...
	6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu einem Drittel.
	7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.
	8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten nach § B8 Nr. 2 AMB 2008 oder dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berührt.

	TV-TK 2911 Datenversicherung
	1. Versicherte und nicht versicherte Kosten
	a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von
	aa) Daten; Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen,
	bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

	soweit sich diese auf einem Datenträger befinden.
	b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

	2. Versicherte Sachen  Abweichend von § A1 Nr. 4 a) AMB 2008 sind Wechseldatenträger versichert. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronisches Bauelement.
	3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden  Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme infolge
	a) von Blitzeinwirkung oder
	b) eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß § A2 AMB 2008 an dem Datenträger oder der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

	eingetreten ist.
	4. Versicherungsort  In Ergänzung zu § A4 AMB 2008 besteht Versicherungsschutz für Sicherungsdatenträger und Sicherungsdaten in deren Auslagerungsstätten sowie auf den Verbindungswegen zwischen Versicherungsort und Auslagerungsstätte.
	5. Versicherungswert, Versicherungssumme
	a) Versicherungswert sind abweichend von § A5 Nr. 1 AMB 2008 bei
	aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a),
	bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

	b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.

	6. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme
	a) Entschädigt werden abweichend von § A7 AMB 2008 die für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere erforderliche
	aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;
	bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten (einschließlich dafür erforderlicher Belegaufbereitung/ Informationsbeschaffung);
	cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen;
	dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell hergestellter Programme und Programmerweiterungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes).

	b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung
	aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlich...
	bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;
	cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;
	dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung hinausgehen;
	ee) für sonstige Vermögensschäden;
	ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht notwendig ist;
	gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

	c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.
	d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen.
	e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.

	7. Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
	a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles
	aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. Duplikate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig bes...
	bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests.

	b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach a) ergeben sich aus §§ B8, B9 AMB 2008.


	TV-TK 2930 (24) Mehrkostenversicherung
	1. Gegenstand der Versicherung
	a) Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten Sache, für die im Versicherungsvertrag diese Mehrkostenversicherung vereinbart ist, infolge eines gemäß § A2 AMB 2008 eingetretenen Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der...
	b) Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsnehmer innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes abzuwenden oder zu verkürzen, weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten Sache wiederhe...
	c) Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für die Mehrkosten besteht. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Haftzeit 12 Monate. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versich...

	2. Versicherte Mehrkosten
	a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag im einzelnen bezeichneten zeitabhängigen (nach aa)) und zeitunabhängigen (nach bb)) Mehrkosten.
	aa) Zeitabhängige Mehrkosten sind Kosten, die proportional mit der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchtigung entstehen, insbesondere für
	(1) die Benutzung anderer Anlagen;
	(2) die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungsverfahren;
	(3) die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen oder Lohn-Fertigungsleistungen;
	(4) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten.

	bb) Zeitunabhängige Mehrkosten sind Kosten, die während der Dauer der Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht fortlaufend entstehen, insbesondere für
	(1) einmalige Umprogrammierung;
	(2) Umrüstung;
	(3) behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstandsetzung.


	b) Abweichend von § A5 Nr. 2 AMB 2008 wird die Versicherungssumme jeweils aus den versicherten zeitabhängigen und zeitunabhängigen Mehrkosten gebildet, die der Versicherungsnehmer in einem gesamten Geschäftsjahr hätte aufwenden müssen, wenn die im Ver...

	3. Umfang der Entschädigung
	a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehrkosten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der für diese Mehrkostenversicherung ve...
	b) Abweichend von § A7 AMB 2008 wird Entschädigung geleistet für
	aa) zeitabhängige Mehrkosten je Arbeitstag bis zur vereinbarten Tagesentschädigung, je Monat jedoch höchstens bis zur vereinbarten Monatsentschädigung;
	bb) zeitunabhängige Mehrkosten bis zur Höhe der hierfür vereinbarten Versicherungssumme.

	c) Keine Entschädigung wird geleistet für Mehrkosten,
	aa) soweit sie auch dann entstanden wären, wenn die technische Einsatzmöglichkeit der Sache nicht infolge des Schadens an ihr unterbrochen oder beeinträchtigt gewesen wäre;
	bb) die für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der vom Schaden betroffenen versicherten Sache selbst entstehen.

	d) Keine Entschädigung wird geleistet, soweit sich die Mehrkosten erhöhen durch
	aa) außergewöhnliche Ereignisse, die während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen Einsatzmöglichkeit hinzutreten;
	bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, (z. B. Invasion, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung) oder Innere Unruhen;
	cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen;
	dd) Erdbeben, Überschwemmung;
	ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
	ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;
	gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder überholt werden;
	hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstoffen.

	e) Der nach a) bis d) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt:
	aa) Für zeitabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte zeitliche Selbstbehalt in Arbeitstagen. Der Versicherungsnehmer hat denjenigen Teil des ermittelten Betrages selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu...
	bb) Für zeitunabhängige Mehrkosten gilt der vereinbarte betragsmäßige oder prozentuale Selbstbehalt.


	4. Sachverständigenverfahren  Ergänzend zu § A9 AMB 2008 müssen die Feststellungen der Sachverständigen enthalten:
	a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;
	b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche die versicherten Mehrkosten beeinflussen;
	c) die zeitabhängigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) aa));
	d) die zeitunabhängigen Mehrkosten (nach Nr. 2 a) bb)).


	TV-TK 2953 Vorsorgeversicherung/Investitionen
	1. Mitversichert gelten die während eines Versicherungsjahres neu angeschafften Maschinen und maschinellen Einrichtungen bis zu einer Höhe von 30 % der zuletzt dokumentierten Gesamtversicherungssumme. Voraussetzung hierfür ist, dass die neu hinzukomme...
	2. Neu angeschaffte Maschinen und Geräte, deren Einzelwerte den nach Absatz 1 ermittelten Betrag übersteigen, sind gesondert zur Versicherung anzumelden. Hierfür beginnt der Versicherungsschutz zum beantragten Zeitpunkt, frühestens nach Kenntnis durch...
	3. Der Versicherungsnehmer verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres, die aufgrund der im vorhergehenden Versicherungsjahr eingetretenen Veränderungen (Aus- und Einschlüsse) an den Versicherer in Textform zu ...

	TV-TK 2956 (24) Betriebsunterbrechung (Groß-BU)
	1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit
	a) Gegenstand der Versicherung  Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sache (Maschine, maschinelle Einrichtung oder sonstige technische Anlage) infolge eines auf dem Betriebsgrundstück einge...
	b) Unterbrechungsschaden  Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirt...
	c) Haftzeit  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für den Unterbrechungsschaden besteht. Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik f...

	2. Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; Ausfallziffer; Unterversicherung
	a) Versicherungswert  Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hätte.
	b) Bewertungszeitraum
	aa) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. ...
	bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit dem Wirksamwerden dieser Änderung.

	c) Versicherungssumme  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.
	d) Ausfallziffer  Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Ausfallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsgewinnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet wird, wenn diese Sache während des gesamten Bewertungsze...
	e) Unterversicherung  Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit
	a) die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert ist;
	b) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache gemäß Nr. d) ist.

	f) Versicherungsperiode  Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen.

	3. Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
	a) Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschäden an Sachen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB 2008 dem Grund nach versichert sind.  Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen, ze...
	b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes wird nur geleistet als F...

	4. Versicherungsort  Es gilt § A4 AMB 2008. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außerhalb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der Behebung des Sachschadens,...
	5. Umfang der Entschädigung
	a) Entschädigungsberechnung
	aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten Versicheru...
	bb) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.  Werden geplant...
	cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären.
	dd) Technische Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden können.
	ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbrechungsschaden, der durch den Schaden an ...
	ff) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch
	aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge des Sachschadens nicht gerechnet werden muss;
	bb) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, (z. B. Invasion, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand) oder Verfügung von hoher Hand (z. B. Beschlagnahme, Verstaatlichung) oder Innere Unruhen;
	cc) Kernenergie, nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen;
	dd) Erdbeben, Überschwemmung;
	ee) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen;
	ff) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht;
	gg) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen bzw. Daten des Betriebssystemes anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder überholt werden;
	hh) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstoffen.

	gg) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
	aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt;
	bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
	cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;
	dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;
	ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfindervergütungen;
	ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen;
	gg) Vertrags- und Konventionalstrafen.

	b) Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung
	aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
	bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen Versicherungswert, höchstens ...

	c) Grenze der Entschädigung  Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
	aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
	bb) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;
	cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

	Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Entschädigung.
	d) Selbstbehalt  Der nach Nr. a) – Nr. c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsnehmer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetr...

	6. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung  Es gilt § A8 AMB 2008.
	7. Sachverständigenverfahren  Es gilt § A9 AMB 2008.  Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008 gilt: Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
	a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;
	b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr;
	c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten;
	d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung gestaltet haben;
	e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

	Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.
	8. Beitragsrückgewähr
	a) Meldung der Versicherungssumme  War der Versicherungswert für die abgelaufene Versicherungsperiode niedriger als die Versicherungssumme und meldet der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Versicherung...
	b) Zu niedrig gemeldeter Betrag  Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalles gemeldete Betrag niedriger als der Versicherungswert der Versicherungsperiode, für die die Meldung abgegeben wurde, so wird der Schaden nur anteilig ersetzt.

	9. Allgemeiner Teil  Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.  In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bücher zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- u...

	TV-TK 2957 (24) Betriebsunterbrechung (Mittlere-BU)
	1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Haftzeit
	a) Gegenstand der Versicherung  Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer im Versicherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen Sachen (Maschine, maschinelle Einrichtung oder sonstige technische Anlage) infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eing...
	b) Unterbrechungsschaden  Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirt...
	c) Haftzeit  Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für den Unterbrechungsschaden besteht.  Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik ...

	2. Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Versicherungssumme; Ausfallziffer; Unterversicherung
	a) Versicherungswert  Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres ohne Mehrwertsteuer vermindert um Aufwendungen für Waren- und/oder Materialeinsatz zuzüglich einem Vorsor...
	b) Bewertungszeitraum
	aa) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. ...
	bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum bei Abschluss des Vertrages frühestens mit dem Beginn der Haftung des Versicherers und bei Vertragsänderung mit dem Wirksamwerden dieser Änderung.

	c) Versicherungssumme  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der mindestens dem Versicherungswert entsprechen soll.
	d) Ausfallziffer  Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte Ausfallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des Betriebsgewinnes und der fortlaufenden Kosten, der nicht erwirtschaftet wird, wenn diese Sache während des gesamten Bewertungsze...
	e) Unterversicherung  Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit
	aa) die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert ist;
	bb) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer einer Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben Sache gemäß Nr. 4 ist.

	f) Versicherungsperiode  Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr entsprechen.

	3. Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
	a) Sachschaden, versicherte Gefahren und Schäden Versichert sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschäden an Sachen nach § A1 AMB 2008, die nach § A2 AMB 2008 dem Grund nach versichert sind.  Kein Sachschaden liegt vor, wenn Daten abhanden kommen, ze...
	b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von Verlusten oder Veränderungen von Daten des Betriebssystemes wird nur geleistet als F...

	4. Versicherungsort  Es gilt § A4 AMB 2008. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz innerhalb Europas im geographischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außerhalb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus Anlass der Behebung des Sachschadens,...
	5. Umfang der Entschädigung
	a) Entschädigungsberechnung
	aa) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten Versicheru...
	bb) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungszeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.  Werden geplant...
	cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären.
	dd) Technische Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen sind nicht zu entschädigen, soweit sie infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden können.
	ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder durch eine nicht versicherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbrechungsschaden, der durch den Schaden an ...
	ff) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch
	gg) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

	b) Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung
	aa) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
	bb) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungswertes vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält wie der gemeldete Versicherungswert zum tatsächlichen Versicherungswert, höchstens ...

	c) Grenze der Entschädigung  Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
	aa) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
	bb) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenze;
	cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die in der laufenden Versicherungsperiode beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.

	Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der Entschädigung.
	d) Selbstbehalt  Der nach Nr. 1 bis Nr. 3 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungsnehmer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetr...

	6. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung  Es gilt § A8 AMB 2008.
	7. Sachverständigenverfahren  Es gilt § A9 AMB 2008. Abweichend zu § A9 Nr. 4 AMB 2008 gilt: Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
	a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;
	b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr;
	c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeitraumes ohne die versicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten;
	d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während des Bewertungszeitraumes infolge der versicherten Unterbrechung gestaltet haben;
	e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen.

	Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.
	8. Meldung der Versicherungssumme/Vorsorge
	a) Meldung  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach seinen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschafteten Versicherungswert (siehe § 2 Nr. 1) zu melden.
	aa) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als Versicherungssumme. Jedoch ist die Entschädigung auf 135 % der bis dahin vereinbarten Versicherungssumme begrenzt (Vorsorge).
	bb) Wird die Meldung gemäß a) nach der vereinbarten Frist jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, so gilt ab Eingang der Meldung der gemeldete Versicherungswert als Versicherungssumme gemäß Nr. 1. Bis zum Eingang der Meldung gilt die zuletzt v...

	b) Jahresbeitrag
	aa) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: Versicherungssumme X Beitragssatz für jede einzelne versicherte Position. Er wird jedoch mindestens in der Höhe des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der Beitrag verändert sich um einen eventuellen...
	bb) Ändert sich nach Nr. 1 die Versicherungssumme, so bleibt dies auf den Beitrag für das vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss.
	cc) Für das laufende Versicherungsjahr wird der Jahresbeitrag nach a) neu berechnet.


	9. Allgemeiner Teil  Es gelten die §§ B1 bis B20 AMB 2008.  In Ergänzung zu § B8 Nr. 1 a) AMB 2008 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Verpflichtung, Bücher zu führen. Ferner hat er Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- u...

	TV-TK 2960 Pauschale Maschinen-Gruppen-Versicherung für stationäre Anlagen
	1. Versicherte Sachen  Abweichend von § A1 Nr. 1 AMB 2008 sind die in der Deklaration genannten stationären Anlagen-/Maschinengruppen versichert.
	2. Nicht versicherte Sachen  Nicht versichert gelten in Erweiterung zu § A1 Nr. 4 AMB 2008 Anlagen und Maschinen, die
	a) bei Antragstellung älter als 10 Jahre sind;
	b) vermietet / verliehen werden;
	c) unter erschwerten Bedingungen (unter Tage, Steinbruch, Schrottplätze) eingesetzt werden;
	d) sich auf Schwimmkörpern befinden;
	e) in der Anlage zur pauschalen Maschinengruppenversicherung als nicht versicherbar angegeben sind;
	f) Prototypen;
	g) Handelsware und Vorführgeräte;
	h) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer nicht die Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei gemieteten Sachen.

	3. Versicherte Schäden und Gefahren  Folgende Erweiterung gilt vereinbart:  Diebstahlrisiko  Abweichend von § A2 Nr. 5 j) AMB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung für das Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder...
	4. Erst-Risiko-Positionen Beitragsfrei mitversichert sind:
	a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten (gemäß § A6 Nr. 3 a) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;
	b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich (gemäß § A6 Nr. 3 b) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;
	c) Bewegungs- und Schutzkosten (gemäß § A6 Nr. 3 c) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;
	d) Luftfrachtkosten (gemäß § A6 Nr. 3 d) AMB 2008) im vereinbarten Umfang; es gilt ein Selbstbehalt von 500 EUR je Schaden vereinbart;
	e) Reserveteile, soweit sie der durch den Schaden betroffenen versicherten Sache eindeutig zuzuordnen sind und es sich nicht um Normteile bzw. Teile handelt, die im Zuge von Wartungsarbeiten regelmäßig ausgewechselt werden;
	f) Hydrauliköle, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschinenschadens beschädigt oder zerstört werden. Die Entschädigung erfolgt unter Abzug einer Wertverbesserung. § A7 Nr. 2 b) aa) AMB 2008 wird entsprechend abgeändert;
	g) Werkzeuge, wenn sie infolge eines ersatzpflichtigen Maschinenschadens beschädigt oder zerstört werden und zum Schadenzeitpunkt in der betroffenen Anlage eingebaut und im laufenden Arbeitsgang in Eingriff waren. Die Entschädigung erfolgt unter Abzug...
	h) Kabel, soweit sie der unmittelbaren Stromversorgung oder Steuerung der versicherten, vom Schaden betroffenen Anlagen dienen. § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 wird entsprechend abgeändert;
	i) Mehrkosten durch Technologiefortschritt. Ersetzt werden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten und vom Teilschaden betroffenen Sache durch Technologiefortschritt, wenn die Wiederherstellung der Sache in d...

	5. Versicherungssumme  Die Versicherungssumme je Maschinengruppe wird zu Beginn der Versicherung gebildet. Sie muss der Summe der Einzel-Versicherungswerte (§ A5 Nr. 1 AMB 2008) aller Maschinen entsprechen, die dieser Gruppe im Betrieb zuzuordnen sind...
	6. Vorsorgeversicherung / Jahresmeldung für Veränderungen
	a) Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres eintretenden Veränderungen (Erweiterungen, Austausch, Neuanschaffungen) gilt eine Vorsorgeversicherung von 30 % der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme vereinbart.
	b) Die Vorsorge gilt nur für Maschinen und Anlagen, die den bereits versicherten in Art und Einsatzweise entsprechen.
	c) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Veränderung nach a), frühestens jedoch nach deren Betriebsfertigkeit (siehe § A1 Nr. 1 Abs. 2 AMB 2008) und Gefahrübertragung auf den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsschutz endet drei Monat nach Ablauf ...
	d) Die Entschädigung ist je Grundstück und Versicherungsfall auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt.
	e) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
	f) Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für
	aa) den Ausgleich einer etwaigen Unterversicherung;
	bb) Erst-Risiko-Positionen.


	7. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	a) Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
	b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen de...
	c) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuz...
	d) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer...
	e) Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.
	f) Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.
	g) Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen nach b), c) und d) bei ihm verbleiben.
	h) Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden gekommenen Sache, so gelten a) bis g) entsprechend.

	8. Obliegenheiten  Auf die Obliegenheit, Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen (siehe § B8 Nr. 2 a) ee)) sowie auf die Rechtsfolgen nach § B8 AMB 2008 wird besonders hingewiesen.
	9. Röhren  Der Abzug von den Wiederherstellungskosten gemäß Abschnitt § A7 Nr. 2 b) bb) AMB 2008 bei Schäden an Röhren beträgt:
	Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmöglichkeit hatte.  Sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten werden nach Abschnitt § A7 AMB 2008 ersetzt.
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